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Einleitung – die Hochschulbranche im 
Überblick 
 
Die Hochschulen in Deutschland sind dasjenige Glied des deutschen 
Bildungssystems, welches einem zunehmend größer werdenden Teil 
der nachwachsenden Kohorten einer Gesellschaft eine akademische 
Ausbildung vermittelt. Das Hochschulsystem qualifiziert dabei einerseits 
gezielt wissenschaftlichen Nachwuchs und gestaltet andererseits mit 
seinen Forschungsergebnissen Leben und Arbeiten in Deutschland in 
entscheidender Weise mit. 

In den letzten 50 bis 60 Jahren hat sich die Hochschullandschaft 
Deutschlands enorm gewandelt. Galten Universitäten früher noch als 
Orte für wenige Privilegierte, so nehmen heute etwa die Hälfte eines 
Jahrgangs ein Studium an einer der über 400 Hochschulen Deutsch-
lands auf. Diese über die letzten Jahrzehnte drastisch gestiegenen Stu-
dierendenzahlen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der soge-
nannten Bildungsexpansion, die die extreme Ausdehnung des Bil-
dungswesens seit den 1950er/1960er Jahren und hierbei insbesondere 
den Ausbau der Realschule, des Gymnasiums, der Fachschulen sowie 
Fachhochschulen und der Universitäten beschreibt. Dieser Ausbau der 
verschiedenen Schulformen und insbesondere auch Hochschulformen 
wurde in Deutschland einerseits aufgrund eines im internationalen Ver-
gleichs drohenden Bildungsrückstandes vorangetrieben, aber auch, um 
den deutlich gestiegenen Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern zu decken, die die stark boomende Industrie- 
und Dienstleistungsbranche einforderte. Die bildungspolitische Diskussi-
on dieser beiden Jahrzehnte war demzufolge stark von bildungsökono-
mischen und demokratiepolitischen Interessen geprägt. Als eines der 
wichtigsten bildungspolitischen Ziele galt die Anhebung des allgemeinen 
Bildungsniveaus durch eine Öffnung des Bildungswesens für breitere 
Schichten, um auch zukünftig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu 
qualifizieren, die sich in einer zunehmend komplexer werdenden Ar-
beitswelt behaupten können. 

Im Jahr 1960 zählten die damals knapp 130 Hochschulen der BRD 
um die 300.000 Studierenden, was in etwa einem Anteil von 4 Prozent 
an der 18- bis 22-jährigen Bevölkerung entsprach. In den 1980er Jahren 
studierten dann bereits eine Million Personen und damit etwa 10 Prozent 
eines Altersjahrgangs an rund 230 westdeutschen Hochschulen, nach 
(und auch in Folge) der Wiedervereinigung stiegen die Studierenden-
zahlen Gesamtdeutschlands dann auf ca. 2,5 Mio. an über 400 Hoch-
schulen in 2014 an. Die Aufnahme eines Studiums ist heutzutage, an-
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ders als noch in den 1950er und 1960er Jahren, zur Normalität, fast 
schon zur Regel geworden. 

Die wachsenden Interessensansprüche von Seiten der Wirtschaft 
sowie die große Nachfrage an akademischer Bildung bei Schulabsolven-
tinnen und Schulabsolventen beeinfluss(t)en das Hochschulwesen – 
strukturell wie organisatorisch – in entscheidender Weise. Heutzutage 
präsentiert sich die Hochschullandschaft facettenreich wie nie zuvor. 
Profilbildung und Konkurrenzbewusstsein sind zu wichtigen Treibern 
geworden – jedoch auf Kosten der Übersichtlichkeit. 

Ziel des Branchenreports „Die deutsche Hochschulbranche – Status 
quo, jüngere Entwicklungen und besondere Problemlagen.“ ist es daher, 
diese Unübersichtlichkeit aufzulösen und den aktuellen Stand der Bran-
che – besonders mit Blick auf die dort Beschäftigten – übersichtlich und 
prägnant darzustellen. 

Zu diesem Zwecke soll im Kapitel „Die Hochschullandschaft in 
Deutschland“ zunächst die deutsche Hochschullandschaft, die Entwick-
lung der Studienangebote, die Profilbildung der Hochschulen durch hoch 
spezialisierte Studiengänge und die Zulassungsbeschränkungen für ein 
Studium kurz umrissen werden. 

Das darauffolgende Kapitel „Studierende an deutschen Hochschulen“ 
soll eine Übersicht über die Entwicklung der Studierendenzahl und 
-struktur in den vergangenen zehn Jahren geben. 

Der enorme Ausbau des Hochschulsystems innerhalb von wenigen 
Jahrzehnten und die parallel stark gestiegene Studierendenanzahl neh-
men direkten Einfluss auf die Organisation und Strukturen der einzelnen 
Hochschulen. In der Branche sind mittlerweile weit über eine halbe Milli-
on Personen beschäftigt und die einzelnen Einrichtungen erreichen mit-
unter die Größe mittlerer bis großer Unternehmen. Nach einem kurzen 
Überblick zu Finanzierung und Ausgaben der Hochschulen über die Zeit 
und im internationalen Vergleich im Kapitel „Finanzen“ soll ein besonde-
rer Fokus dieses Reports bei den Beschäftigen (-verhältnissen) an deut-
schen Hochschulen liegen. Hierzu soll im Kapitel „Beschäftigte an Hoch-
schulen“ die jüngere Entwicklung der Personalstellen dargestellt und ein 
besonderer Blick auf die prekären Beschäftigungsverhältnisse vor allem 
der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch ande-
rer Beschäftigungsgruppen gelegt werden. 

Im Kapitel „Strukturelle Bedingungen und Strukturveränderungen an 
Hochschulen“ folgt ein Blick auf ebendiese bevor anschließend ein Blick 
auf „Trends und besondere Problemlagen“ der Branche im nächsten 
Kapitel folgt. Der Report schließt mit dem Kapitel „Fazit“. 

 



DIE DEUTSCHE HOCHSCHULBRANCHE | 9 

Die Hochschullandschaft in 
Deutschland 
 
Über die letzten zehn Jahre hat sich die Zahl der Hochschulen in 
Deutschland von 370 im Wintersemester (im Folgenden nutzen wir die 
Abkürzungen WiSe für Wintersemester und SoSe für Sommersemester, 
die zunehmend die Abkürzungen WS und SS ersetzen) 2004/05 auf 427 
Hochschulen im WiSe 2014/15 erhöht. 

Im WiSe 2014/15 waren 2,7 Mio. Studierende an deutschen Hoch-
schulen eingeschrieben, die Mehrheit (64,2 %) besuchte eine Universi-
tät, ein Drittel eine Fachhochschule und ein kleiner Prozentsatz eine 
Verwaltungsfachhochschule (1,3 %), eine Kunsthochschule (1,3 %), ei-
ne Pädagogische Hochschule (0,9 %) oder eine Theologische Hoch-
schule (0,1 %) (vgl. Abbildung 1) (Destatis 2015b). 
 
Abbildung 1: Anteil der Hochschulen und Studierende nach 
Hochschulart im WiSe 2014/15 
 

 
Quelle: Destatis 2015b 
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Entwicklung der Studienangebote 
 
Nicht nur die Anzahl der Hochschulen, auch das Studienangebot in 
Deutschland hat sich in den vergangenen zehn Jahren enorm erweitert. 
Zwischen dem WiSe 2004/05 und dem WiSe 2015/16 wuchs die Anzahl 
der angebotenen Studiengänge um 62,6 Prozent. Das Studienangebot 
der deutschen Hochschulen umfasste laut Hochschulkompass der 
Hochschulrektorenkonferenz im Sommersemester (SoSe) 2016 insge-
samt 18.592 Studiengänge: 8.502 Bachelor- und 8.372 Masterstudien-
gänge (zusammen 90,7 %) sowie 1.299 (7,0 %) Studiengänge mit staat-
lichem und kirchlichem Abschluss und 419 (2,3 %) „übrige“ Studiengän-
ge. Zu den „übrigen“ Studiengängen zählen v. a. traditionelle Studien-
gänge, d. h. jene mit einem Diplom, Magister oder künstlerischen Ab-
schluss, deren Anteil stetig abnimmt. Insgesamt können die Studien-
gänge in 10.010 grundständige und 8.582 weiterführende Studiengänge 
aufgeteilt werden. 

Grundständige Studiengänge führen zu einem ersten Hochschulab-
schluss (z. B. der Bachelor). Ein weiterführendes oder postgraduales 
Studium setzt ein vorhergehendes erfolgreich abgeschlossenes Studium 
voraus (Masterstudiengänge und Promotionsstudiengänge). Konsekuti-
ve Masterstudiengänge vertiefen ein vorhergehendes Bachelorstudium 
und ähneln damit im gesamten Umfang den traditionellen grundständi-
gen Studiengängen wie beispielsweise den Diplomstudiengängen. 
Nicht-konsekutive Masterstudiengänge schließen an ein beliebiges, ab-
geschlossenes Studium an (wie beispielsweise der Master of Business 
Administration) und weiterbildende Masterstudiengänge setzen zusätz-
lich eine qualifizierte berufspraktische Erfahrung voraus. Ein Zweitstudi-
um hingegen ist ein weiteres grundständiges Studium, welches nach be-
reits erfolgreichem Abschluss eines anderen grundständigen Studiums 
aufgenommen wird. 

Neben hybriden Formen des Studiums (z. B. beim dualen Studium) 
und der Auslagerung der Lehre in nicht hochschulische Einrichtungen 
(„Franchising“), nimmt der Spezialisierungsgrad der einzelnen Studien-
angebote immer weiter zu. Zahlreiche deutsche Hochschulen nutzen 
laut Hochschulkompass außerdem die Möglichkeit, einen sogenannten 
internationalen Doppelabschluss (Double, Multiple oder Joint Degree) 
anzubieten. Der Anteil solcher Studiengänge am gesamten Studienan-
gebot ist derzeit jedoch noch sehr gering. Im WiSe 2015/16 wurden le-
diglich 3,2 Prozent aller Studiengänge als internationale Doppelab-
schlüsse angeboten. 
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Profilbildung der Hochschulen durch 
spezialisierte Studiengänge 
 
Die deutschen Hochschulen befinden sich im nationalen und internatio-
nalen Wettbewerb um die „besten Köpfe“. In diesem Zusammenhang 
gewinnt auch das Hochschulmarketing immer mehr an Bedeutung, denn 
ein einzigartiges Profil hilft nicht, wenn es niemand sieht. Im Rahmen ei-
ner Studie des Instituts für Hochschulforschung (HoF) aus dem Jahr 
2012 geben rund neun von zehn staatlichen Hochschulen an, Marketing 
zu betreiben, zwei Drittel verfügen sogar über Marketingstellen (Winter 
et al. 2012). Hochschulmarketing ist nicht nur eine nationale Aufgabe: 
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und die Hoch-
schulrektorenkonferenz haben 2001 gemeinsam GATE-Germany ge-
gründet, ein Konsortium für internationales Hochschulmarketing. Es bie-
tet Expertenwissen für die Analyse regionaler Bildungsmärkte, die Pla-
nung von Marketingkampagnen für neue Studiengänge sowie internatio-
nale Hochschulmessen an. 
 

Best Practice Beispiel für Digitalisierung im Hochschulmarke-
ting: Das International Graduate Center (IGC) der Hochschule 
Bremen (GATE-Germany 2016) 
 
In der aktuellen Schriftreihe zum Hochschulmarketing der GATE-
Germany, wird das IGC als Best Practice Beispiel für Digitalisie-
rung im Hochschulmarketing ausführlich und positiv gewürdigt. 
Das IGC will im weltweiten Wettbewerb durch innovatives und 
zielgerichtetes Marketing bestehen. Hierzu wird eine zweisprachi-
ge Website mit Online-Bewerbungstool verwendet, die „responsi-
ve“ und somit für verschiedene Endgeräte geeignet ist. Im Fokus 
stehen dabei zwei Zielsetzungen: Das Erreichen von Studieninte-
ressierten und ein erleichterter Bewerbungsprozess durch das in-
tegrierte Online-Bewerbungstool. Dank des Customer-Relation-
ship-Management-Systems (CRM) kann das IGC die Bewerberin-
nen und Bewerber regelmäßig und automatisiert über den Stand 
ihrer Bewerbung informieren und individuelle Anfragen umgehend 
beantworten. Die Daten des CRM-Systems dienen der strategi-
schen Erfolgsmessung, deren Daten sogar schon während des 
laufenden Rekrutierungsprozesses in Marketingmaßnahmen ein-
fließen können: So kann beispielsweise die kurzfristige Bewerbung 
bestimmter Studiengänge auf der IGC-Website oder auf Partner-
portalen den Erfolg gezielt steuern. 
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In einem Arbeitspapier vom Juli 2016 begegnet das Centrum für Hoch-
schulentwicklung (CHE) der oftmals geäußerten Kritik, dass die Studi-
enangebote an deutschen Hochschulen zu stark ausdifferenziert seien. 
Die wachsende Vielfalt im Studienangebot ist neben der höheren Ausdif-
ferenzierung der Studienangebote an den verschiedenen Hochschulen 
auch aufgrund der Mehrfachzählung von Studiengängen über die ver-
schiedenen Hochschulen hinweg und vor allem durch die Aufteilung von 
Studiengängen in Bachelor und Master aufgrund der Bologna-Reform1, 
entstanden. Das CHE hält fest, dass Wettbewerb und Nachfrage über 
die Sinnhaftigkeit von Studienangeboten entscheiden sollten. Wichtig sei 
es dabei, die richtige Balance zwischen Generalisierung und Spezialisie-
rung zu finden. Eine breitere Aufstellung im Grundstudium, die anschlie-
ßend eine vielfältigere Spezialisierung im weiterführenden Studium er-
möglicht, sei sinnvoll und erhöhe die Mobilität der Studierenden. Die 
Ausdifferenzierung sollte außerdem stärker mit der Einführung weiterbil-
dender und berufsbegleitender Masterangebote verbunden werden. 
Ebenso wichtig sei eine hohe Angebotstransparenz und zentrale Infor-
mationsquellen für Studierende (Hachmeister et al. 2016). 
 
 
Zulassungsbeschränkung von 
Studiengängen 
 
Durch den steigenden Andrang an die Hochschulen wird die Frage nach 
Kapazitätsengpässen immer wichtiger. Ist in einem Fach die Nachfrage 
nach einem Studienplatz größer als das vorhandene Angebot, so wird 
dieses zulassungsbeschränkt. Bei den zulassungsbeschränkten Studi-
engängen legt der sogenannte Numerus Clausus (NC) dann die Höchst-
zahl von Studierenden für einen Studiengang fest, die die Hochschule 
im Rahmen ihrer Kapazitäten aufnehmen kann. Der NC ist also die Fol-
ge eines Nachfrageüberhangs für einen Studiengang. Nach welchen Kri-
terien die zur Verfügung stehenden Plätze im konkreten Fall vergeben 
werden, kann sehr unterschiedlich sein. Oft wird die Abiturnote sowie die 
seit dem Schulabschluss vergangene Wartezeit auf einen Studienplatz 
verwendet. Mittlerweile werden jedoch auch eine größere Vielfalt von 
Vergabekriterien wie Testergebnisse, Auswahlgespräche, vorherige Be-

1 Die Bologna Erklärung legte 1999 den Grundstein für die Umstellung auf die Ba-
chelor und Master Abschlüsse in Deutschland. In der Erklärung verpflichteten sich 
zunächst 29 europäische Staaten, das Bachelor-Master-System einzuführen. Mit 
dem sogenannten Bologna-Prozess sollte ein einheitlicher europäischer Bildungs-
raum mit internationaler Mobilität der Studierenden geschaffen werden. 
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rufserfahrung oder gewichtete Einzelfachnoten des Abiturs herangezo-
gen2 (Röwert et al. 2015). 

Studiengänge können bundesweit oder örtlich zulassungsbeschränkt 
sein. Deutschlandweit sind im WiSe 2015/16 im Durchschnitt 42 Prozent 
aller Studiengänge mit einem NC belegt. Hierbei zeigen sich starke Un-
terschiede zwischen den Bundesländern. Die im Ländervergleich höchs-
ten NC-Quoten über alle Studiengänge hinweg gibt es in Hamburg 
(68,6 %) und Bremen (65,0 %). Die niedrigsten NC-Quoten finden sich 
in Mecklenburg-Vorpommern (20,4 %), Thüringen (24,0 %) und Rhein-
land-Pfalz (25,2 %). Insgesamt sind im WiSe 2015/16 69,2 Prozent der 
Studiengänge in den neuen Bundesländern und lediglich 51,1 Prozent 
der Studiengänge in den alten Bundesländern zulassungsfrei. Abbil-
dung 2 veranschaulicht die Anzahl und den Anteil der Zulassungsbe-
schränkungen für die grundständigen Studiengänge in den einzelnen 
Bundesländern. Studiengänge an Universitäten sind zu einem geringe-
ren Anteil (39,4 %) mit einem NC belegt als an Fachhochschulen 
(46,7 %). Unter den Bachelorstudiengängen (47,7 %) ist ein deutlich 
größerer Anteil mit einem NC belegt als unter den Masterstudiengängen 
(36,0 %). Die Fächergruppe mit den höchsten NC-Quoten ist die der 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit 53,8 Prozent, die 
geringsten Quoten weisen die Sprach- und Kulturwissenschaften auf 
(30,5 %) (Röwert et al. 2015). 
 
  

2 Der im Jahr 2014 durch das CHE durchgeführte Numerus Clausus-Check ermöglicht 
ein differenziertes Bild über die Zulassungsbeschränkungen an Universitäten und 
Fachhochschulen in Deutschland. 
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Abbildung 2: Zulassungsmodi grundständiger Studiengänge (in 
Klammern der prozentuale Anteil zulassungsfreier Studiengänge im 
jeweiligen Bundesland) 
 

 
Quelle: Röwert et al. 2015 
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Studierende an deutschen Hochschulen 
 

Seit dem WiSe 2004/05 ist die Zahl der Studierenden an den mittlerweile 
427 Hochschulen in Deutschland von 2,0 Mio. Studierenden bis zum 
WiSe 2014/15 auf 2,7 Mio. Studierende gestiegen. Dies entspricht ei-
nem Gesamtanstieg von 37,4 Prozent in den vergangenen zehn Jahren 
(Destatis 2015b). 

Die Studienanfängerquote, also der Anteil der Studienanfängerinnen 
und -anfänger an der Bevölkerung des entsprechenden Geburtsjahres, 
lag im Jahr 2014 bei 52,0 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr 2005 lag die 
Quote noch bei 34,2 Prozent (Destatis 2015a). Das von der Bundesre-
gierung im Jahr 2005 im Koalitionsvertrag formulierte Ziel einer Studien-
anfängerquote von 40 Prozent (Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD 2005) wurde zum Jahr 2010 erreicht und bis 2014 sogar über-
schritten. Der Anstieg von Studienanfängerquote und -zahl in den letzten 
zehn Jahren ist auf verschiedene bildungs- und sozialpolitische sowie 
gesellschaftliche Entwicklungen zurückzuführen. Dazu gehören der 
Hochschulpakt 2020 zur Schaffung zusätzlicher Studienplätze, die 
schrittweise Abschaffung der seit 2005 erhobenen Studiengebühren, 
sowie die Aussetzung der Wehrpflicht zum 1. Juli 2011 und die Verkür-
zung der gymnasialen Schulzeit um ein Jahr, was seit 2007 zu doppel-
ten Abiturjahrgängen und damit auch doppelten Studienanfängerjahr-
gängen geführt hat („G8-Effekt“). 

Durch den Beschluss der Kultusministerkonferenz über den „Hoch-
schulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische Hoch-
schulzugangsberechtigung“ vom März 2009 sollen sich Studienangebote 
ebenfalls zunehmend an beruflich qualifizierte Studieninteressierte ohne 
herkömmliche Studienberechtigung richten (Kultusministerkonferenz 
2009). Auch die Gewerkschaften fordern, beruflich Qualifizierten den 
Zugang zu einem fachgebundenen Hochschulstudium zu öffnen (bil-
dungsklick.de). 
 
 
Geschlechterverhältnis 
 
Das Geschlechterverhältnis der Studienanfängerinnen und -anfänger 
zeigt sich in den vergangenen zehn Jahren insgesamt relativ ausgegli-
chen (50,2 % Frauen zu Studienanfang im WiSe 15/16; 48,8 % Frauen 
zu Studienanfang im WiSe 04/05). 

Der Frauenanteil der gesamten Studentenschaft lag in diesem Zeit-
raum weitgehend konstant bei ca. 48 Prozent. Allerdings zeigen sich 
durchaus deutliche fachgruppenspezifische Unterschiede hinsichtlich 
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des Geschlechts. In den Geisteswissenschaften sind ca. 68 Prozent der 
Studierenden Frauen, in den Human- und Gesundheitswissenschaften 
liegt der Frauenanteil mittlerweile bei 65 Prozent. Lediglich in den Fä-
chergruppen Ingenieurswissenschaften (22 %), Sport (38 %), Mathema-
tik und Naturwissenschaften (47 %) sind nach wie vor mehr Männer als 
Frauen unter den Studierenden. Während sich bei den Ingenieurswis-
senschaften in den vergangenen Jahren nur ein sehr langsamer Trend 
zu einem höheren Frauenanteil unter den Studierenden zeigt, ist der 
Frauenanteil in der Fächergruppe Mathematik und Naturwissenschaften 
allein in den vergangenen fünf Jahren um 10 Prozent gestiegen (Desta-
tis). Verschiedene politische Konzepte sollen die Entscheidung von 
Frauen zu einem Studium, vor allem der MINT-Fächer3, befördern. Zu 
nennen ist hier beispielsweise der Aktionstag Girls’Day, an dem Unter-
nehmen, Betriebe aber eben auch Hochschulen in ganz Deutschland 
Schülerinnen ab der 5. Klasse einladen, damit diese Ausbildungsberufe 
und Studiengänge in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik 
näher kennenlernen können (Girls’Day). 
 
 
Übergangsquoten und Studierneigung 
 
Die Übergangsquote bezeichnet zunächst den Anteil der Studienberech-
tigten eines Jahrgangs, die direkt nach Erwerb ihrer Studienberechti-
gung ein Studium an einer deutschen Hochschule aufnehmen. Sie kann 
somit als Maß für die Ausschöpfung des akademischen Potentials eines 
Jahrgangs gesehen werden. Diese Übergangsquote verzeichnet in den 
letzten zehn Jahren ein deutliches Wachstum. Lag sie 2005 noch bei 
32,8 Prozent, ergab sich für das Jahr 2014 eine Übergangsquote von 
44,6 Prozent (vgl. Abbildung 3) (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung). 
 
  

3 MINT ist die zusammenfassende Bezeichnung von Studienfächern aus den Berei-
chen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. 

 

                                                 



DIE DEUTSCHE HOCHSCHULBRANCHE | 17 

Abbildung 3: Anteil der Studienberechtigten die ein Hochschulstudium 
aufnehmen nach Zeitpunkt der Studienaufnahme 
 

 
Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
 
Zwischen 2005 und 2014 konnte ein Zuwachs der Studienanfängerzah-
len von 41,8 Prozent beobachtet werden, während die Zahl der Studien-
berechtigten in diesem Zeitraum lediglich um 9,0 Prozent wuchs. Dieser 
Umstand ist unter anderem der um mehrere Jahre nach Erlangen der 
Studienberechtigung verzögerten Aufnahme eines Studiums durch viele 
Studierende geschuldet (Autorengruppe Bildungsberichterstattung). 

Betrachtet man die Übergangsquoten der Kohorten über einen Zeit-
raum von mehreren Jahren, zeigt sich, dass eine hohe Anzahl der Stu-
dienberechtigten ihr Studium erst bis zu vier oder mehr Jahre nach Er-
halt der Hochschulzugangsberechtigung beginnen. Von den Personen, 
die ihre Studienberechtigung im Jahr 2005 erhielten, begannen bis zum 
Jahr 2014 insgesamt 70,1 Prozent ein Studium. Von den Personen, die 
ihre Studienberechtigung im Jahr 2010 erhielten, begannen bis zum 
Jahr 2014 bereits 72,4 Prozent ein Studium (Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung). 

Bei der Betrachtung von Übergangsquoten zeigen sich ebenfalls Un-
terschiede zwischen den Geschlechtern: Während der Anteil der Frau-
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en, die ihr Studium direkt beginnen, seit 2005 relativ konstant geblieben 
ist (36,2 % im Jahr 2005 und 38,4 % im Jahr 2014), zeigte sich nach 
Absetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 ein sprunghafter Anstieg in der 
direkten Übergangsquote der Männer (28,9 % im Jahr 2005 und 51,4 % 
im Jahr 2014). Auch vier und mehr Jahre nach Erhalt der Studienbe-
rechtigung im Jahr 2010 haben mehr Männer (77,5 %) als Frauen 
(67,9 %) ein Studium begonnen (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung). 

Als meistgenannte Gründe für die verzögerte Aufnahme eines Studi-
ums gaben im Jahr 2012 35 Prozent der Männer und 41 Prozent der 
Frauen den Wunsch an, nach der Schule zunächst eine Pause zu ma-
chen4. 30 Prozent der Männer und Frauen planen einen Freiwilligen-
dienst. 34 Prozent der Frauen gaben den Wunsch an, zunächst längere 
Zeit ins Ausland zu gehen, während dies nur für 20 Prozent der Männer 
einen Grund darstellte. 26 Prozent der Männer und 34 Prozent der 
Frauen waren sich unschlüssig über ihren Werdegang (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung). 
 
 
Entwicklung der Absolventenzahlen 
 
Im Prüfungsjahr 2014 erwarben 432.356 Absolventinnen und Absolven-
ten einen Hochschulabschluss (ohne Promotionen) an deutschen Hoch-
schulen. Dies entspricht fast der doppelten Anzahl im Vergleich zum 
Prüfungsjahr 2005. Bachelor- und Masterabsolventinnen und -ab-
solventen machten fast 75,5 Prozent der Gesamtabsolventenzahl aus 
(vgl. Abbildung 4). Der Frauenanteil lag im Prüfungsjahr 2014 bei den 
Bachelorabschlüssen bei 48,6 Prozent, bei den Masterabschlüssen bei 
46,2 Prozent und bei den Promotionen bei 45,5 Prozent (Bundesamt). 
Im Jahr 2012 lag Deutschland mit einem Frauenanteil von 45 Prozent 
bei den Promotionen im internationalen Vergleich unter dem EU-
Durchschnitt (47 %) und im unteren Drittel der Rangliste (Anger und 
Orth 2016). 
 
 
  

4 Befragt wurden Studienberechtigte mit Studienabsicht, aber noch nicht realisierter 
Studienaufnahme (N = 2.188).  
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Abbildung 4: Entwicklung der Absolventenzahlen nach Abschlussart 
 

 
Quelle: Bundesamt 
 
 
Entwicklung der durchschnittlichen 
Studiendauer 
 
Die Studiendauer ist ein zentrales Thema in der hochschulpolitischen 
Diskussion. Im internationalen Vergleich zeigte sich, dass in Deutsch-
land zu lange studiert wird und die deutschen Studierenden sowie die 
Absolventinnen und Absolventen im internationalen Vergleich zu alt sei-
en. Auch der finanzielle Aufwand für ein Studium steigt mit der Studien-
dauer. Die Vorverlegung des Einschulungsalters, die Verkürzung der 
Gymnasialzeit von neun auf acht Jahre, die Abschaffung des Wehr- und 
Zivildienstes und die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengän-
gen an deutschen Hochschulen sollen das Durchschnittsalter deutscher 
Hochschulabsolventinnen und Absolventen verringern. 

Die in der jeweiligen Prüfungsordnung eines Studiengangs festgehal-
tene Regelstudienzeit beschreibt den Zeitraum, innerhalb dessen ein 
Studium unter normalen Voraussetzungen abgeschlossen werden soll. 
Die tatsächliche Fachstudiendauer gibt die Zahl der Semester an, die bis 
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zum bestandenen Erstabschluss in einem bestimmten Studiengang be-
nötigt wurden. Die Gesamtstudiendauer bezieht sich auf die Zahl der 
Semester, die insgesamt im Hochschulsystem verbracht wurden. De-
terminanten für die tatsächliche Studiendauer sind zum einen die Stu-
dienbedingungen der Hochschule, aber auch individuelle Faktoren wie 
Zugangsvoraussetzungen, Lebenssituation und finanzielle Belastbarkeit. 

Im Prüfungsjahr 2014 erwarben 40,0 Prozent der Studierenden ihren 
Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit und 79,6 Prozent innerhalb 
der Regelstudienzeit plus zwei Semester. Betrachtet man nur die Ba-
chelor- und Masterstudierenden so fallen 45,8 Prozent der Bachelor-
Abschlüsse und nur gut ein Drittel (34,3 %) der Master-Abschlüsse in die 
Regelstudienzeit. Innerhalb der vorgesehenen Studiendauer erweitert 
um zwei Semester erlangen 84,8 Prozent der Bachelor- und 
87,2 Prozent der Masterstudierenden ihren Abschluss. Im Vergleich ei-
niger Studienbereiche mit hohen Absolventenzahlen verzeichneten Bio-
logie (55,6 %) und Erziehungswissenschaften (58,6 %) die höchsten An-
teile an Bachelor-Abschlüssen innerhalb der Regelstudienzeit. Bei In-
formatik und Maschinenbau war der Anteil etwas geringer (38,2 % und 
32,2 %, respektive). Bei den Master-Abschlüssen gab es weniger große 
Abweichungen zwischen den Studienbereichen. Alle Studiengänge ein-
geschlossen, unterscheidet sich der Anteil der Abschlüsse innerhalb der 
Regelstudienzeit plus zwei Semester im Jahr 2014 (79,6 %) nur gering-
fügig gegenüber 2010 (74,7 %) (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung). 

Der Median für die Gesamtstudiendauer für das Bachelorstudium 
liegt im Jahr 2014 bei 7,2 Hochschulsemestern. Die Übergangsquote 
vom Bachelor in den Master beträgt im Jahr 2014 rund 64 Prozent (80 % 
an den Universitäten und 44 % an den Fachhochschulen). Da das kon-
sekutive Masterstudium auf einem Bachelorstudium aufbaut, handelt es 
sich um ein weiterführendes Studium. Studierende benötigten im Jahr 
2014 für einen Master-Abschluss 11,3 Semester. Die im Bachelorstudi-
um verbrachten Semester werden dabei berücksichtigt. Die tatsächliche 
Gesamtstudiendauer für ein konsekutives Masterstudium ist somit im 
Jahr 2014 immerhin 2,2 Semester kürzer als die Gesamtstudiendauer 
für ein Universitätsdiplom und entsprechende Abschlüsse5 (13,5 Semes-
ter) (Autorengruppe Bildungsberichterstattung). 

Aufgrund der demografischen Entwicklung begünstigt ein niedriges 
Alter der Hochschulabsolventinnen und -absolventen die Deckung des 
Arbeitskräftebedarfs. Das Alter von Hochschulabsolventinnen und -ab-
solventen wird auch als ein Indikator für die Effizienz des Bildungswe-

5 Staatsexamen (ohne Lehramt), Magister, künstlerische, kirchliche und sonstige Ab-
schlüsse. 
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sens angesehen. Während die Studierenden im Jahr 2005 im durch-
schnittlichen Alter von 27,8 Jahren ihr Erststudium abschlossen, waren 
die Absolventinnen und Absolventen im Jahr 2014 durchschnittlich 1,4 
Jahre jünger (26,4). Im weiteren Studium zeigt sich ein noch größerer 
Unterschied von 3,5 Jahren (2005: 32,7; 2014: 29,2) (vgl. Abbildung 5) 
(Destatis 2015a). Bachelorabsolventinnen und -absolventen sind im 
Durchschnitt 23,8 Jahre, Masterabsolventinnen und -absolventen 25,9 
Jahre alt (Destatis 2016b). 
 
Abbildung 5: Entwicklung des Durchschnittsalters von Absolventinnen 
und Absolventen 
 

 
Quelle: Destatis 2015a 
 
 
Studienabbrecher und Erfolgsquoten 
 
Als Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher werden Personen be-
zeichnet, die ohne Abschluss das Hochschulsystem verlassen, nicht 
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Hochschulwechsels an ihre Grenzen stoßen und eine eindeutige Zuord-
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dierende, die einen Master oder sonstigen Abschluss anstreben, da die-
se wegen einer Doppelerfassung zu einer systematischen Überschät-
zung der Erfolgsquote führen würden. 

Insgesamt hat sich die Erfolgsquote der Jahrgänge mit der Zeit er-
höht. Während 75,9 Prozent der Studienanfängerinnen und -anfänger 
von 2002 erfolgreich einen Abschluss erwarben, folgte auf 79,0 Prozent 
der Einschreibungen 2006 ein erfolgreicher Abschluss6. Ein genauerer 
Blick auf die Geschlechterverteilung in der Erfolgsquote zeigt, dass dies 
insbesondere auf die Erfolgsquote der Frauen zurückzuführen ist, wel-
che über den betrachteten Zeitraum um 6,6 Prozentpunkte stieg, wäh-
rend die der Männer sich kaum veränderte (Destatis 2014a). 
 
 
Anteil ausländischer Studierender und 
Studierende mit Migrationshintergrund 
 
Der Begriff Ausländerin oder Ausländer meint zunächst alle Personen, 
die nicht im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft sind (Statistisches 
Bundesamt – Bevölkerung und Erwerbstätigkeit). Mit Blick auf die Bil-
dungsteilhabe in Deutschland kann hier unterschieden werden zwischen 
Bildungsinländern und Bildungsausländern. Bildungsinländer haben ihre 
Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben, Bildungsaus-
länder hingegen im Ausland oder an einem Studienkolleg. 

In den vergangenen zehn Jahren lag der Anteil der Studierenden mit 
ausländischer Staatsbürgerschaft stets bei ca. 12 Prozent (vgl. Abbil-
dung 6). Von den ausländischen Studierenden waren im WiSe 14/15 
insgesamt 73 Prozent Bildungsausländer und entsprechend 27 Prozent 
Bildungsinländer (Destatis). 
 
 
  

6 Berücksichtigt Abschlüsse, die bis zum Jahre 2014 erworben wurden. 
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Abbildung 6: Anteil deutscher und ausländischer Studierender im WiSe 
2014/15 
 

 
Quelle: Destatis 
 
Bei den Studienanfängerinnen und Studienanfängern besaßen 2014 
über ein Fünftel (21,6 %) eine ausländische Staatsbürgerschaft, wäh-
rend der Anteil im Jahr 2004 noch bei 19,0 Prozent lag. Dieser Anstieg 
ist mitunter auf die erleichterte Hochschulmobilität im europäischen 
Raum, die Gebührenfreiheit und die positiven Arbeitsmarktentwicklun-
gen in Deutschland zurückzuführen. Der Frauenanteil unter den auslän-
dischen Studiereden liegt konstant bei knapp über 50 Prozent (Destatis). 

Betrachtet man die Herkunftsländer aller ausländischen Studierenden 
in Deutschland, stellen Studierende aus der Türkei (11 %) und China 
(10 %) im WiSe 2014/15 die größten Gruppen dar. Knapp über die Hälf-
te der ausländischen Studierenden (54 %) stammt aus Europa. Bei den 
Bildungsinländern stellen türkische Studierende mit knapp einem Drittel 
(32,6 %) die größte Gruppe Studierender dar (vgl. Abbildung 7). 
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Abbildung 7: Top 10 Herkunftsländer der Bildungsinländer im WiSe 
2014/15 
 

 
Quelle: Destatis 
 
China ist mit 12,8 Prozent auf Rang 1 der Herkunftsländer der Bildungs-
ausländer. Indien (4,9 %) und Russland (4,9 %) folgen (vgl. Abbildung 8) 
(Destatis). 
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Abbildung 8: Top 10 Herkunftsländer der Bildungsausländer im WiSe 
2014/15 

 

 
Quelle: Destatis 
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terhaltssicherung gemäß dem Förderungshöchstsatz nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für den Zeitraum des Studi-
ums eine Aufenthaltsgenehmigung von zunächst maximal zwei Jahren 
zu beantragen (§ 16 Abs. 1 AufenthG). Da die ausländische Hochschul-
zugangsberechtigung häufig nur bedingt mit der deutschen vergleichbar 
ist, ist u. U. eine Feststellungsprüfung ein weiteres notwendiges Zulas-
sungskriterium. Diese bildet den Abschluss einer einjährigen Ausbildung 
in einem Studienkolleg, welchem u. U. noch der Besuch eines Vorkurses 
zur Zertifizierung der Deutschkenntnisse auf Sprachniveau B2 voraus-
geht. 

Bei der Erfassung der Studierenden mit Migrationshintergrund 
schließt das Deutsche Studentenwerk in der 20. Sozialerhebung die Bil-
dungsinländer sowie eingebürgerte Studierende (ggf. mit doppelter 
Staatsbürgerschaft) ein und berücksichtigt darüber hinaus Studierende, 
bei denen mindestens ein Elternteil im Ausland geboren wurde oder eine 
ausländische Staatsbürgerschaft besitzt. Laut dieser Definition ist in den 
vergangenen zehn Jahren ein deutlicher Anstieg von Studierenden mit 
Migrationshintergrund zu verzeichnen. Lag der Anteil der Studierende 
mit Migrationshintergrund an den gesamten Studierenden im Jahr 2006 
noch bei 8 Prozent, so betrug ihr Anteil im Jahr 2009 schon 11 Prozent. 
Im Jahr 2012 weisen dann bereits knapp ein Viertel der Studierenden 
(23 %) einen Migrationshintergrund auf (Deutsches Studentenwerk). 

 
 

Hochschulzugang beruflich qualifizierter 
Bewerberinnen und Bewerber 

 
Durch einen Beschluss der Kultusministerkonferenz im Jahr 2009 wurde 
die bundesweite Öffnung der Hochschulen für beruflich qualifizierte Be-
werber ohne Hochschulzugangsberechtigung eingeleitet (Kultusminis-
terkonferenz 2009). Damit ist die Gruppe derjenigen Personen gemeint, 
die über den sogenannten dritten Bildungsweg an die Hochschule kom-
men. Eine Hochschulzugangsberechtigung über den zweiten Bildungs-
weg kann durch den Besuch einer Abendschule oder eines Kollegs er-
reicht werden. Der dritte Bildungsweg umfasst hingegen nicht-schulische 
Bildungsbemühungen um ein Hochschulstudium. Als Zugangsberechti-
gung kann laut Hochschulkompass bei 2.651 Studiengängen eine fach-
verwandte Meisterprüfung oder gleichwertige berufliche Aufstiegsfortbil-
dung, eine mehrjährige Berufsausbildung und/oder Berufserfahrung gel-
tend gemacht werden (HRK). Gleiches gilt für den Zugang aufgrund 
mehrjähriger Berufspraxis mit fachlicher Nähe, bei 15 Prozent der Studi-
engänge unter Vorlage besonderer Eignungsnachweise sogar ohne 

 



DIE DEUTSCHE HOCHSCHULBRANCHE | 27 

fachlichen Bezug zur beruflichen Qualifikation. Die Zugangsvorausset-
zungen variieren allerdings je nach Bundesland und Hochschule. Die 
Studienberechtigung über den dritten Bildungsweg erlangten 2014 
2,8 Prozent der Studienanfänger, also fast dreimal so viele wir vor zehn 
Jahren (vgl. Abbildung 9). 

 
Abbildung 9: Anteil der Studienanfängerinnen und -anfänger mit 
Hochschulzugangsberechtigung über den 3. Bildungsweg 
 

 
Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
 
Die Studienanfängerinnen und -anfänger des 3. Bildungsweges unter-
scheiden sich in ihrer Hochschulwahl stark von den traditionellen Studie-
renden. Da sie häufiger berufstätig sind und in höherem Maße familiäre 
Verpflichtungen haben als andere Studierende, wählen sie oft das das 
Studium an Fern- oder Fachhochschulen aber auch an privaten Hoch-
schulen, weil diese mit ihrer Lebenssituation besser vereinbar sind als 
das vorherrschende Modell des Vollzeit-/Präsenzstudiums an Universitä-
ten (Autorengruppe Bildungsberichterstattung). 

Am beliebtesten sind bei den Studierenden des 3. Bildungsweges die 
Studienfächer Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, die von 
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etwas über 50 Prozent der rund 14.000 beruflich qualifizierten Studien-
anfängerinnen und -anfängern im Jahr 2014 gewählt wurden. Danach 
folgen die Sprach- und Kulturwissenschaften (14,0 %), die Ingenieurwis-
senschaften (13,0 %), Humanmedizin und Gesundheitswissenschaften 
(9,5 %) sowie Mathematik und Naturwissenschaften (9,4 %). 

Einzelne Bundesländer wie Hamburg oder Niedersachsen haben be-
reits in den 1950er- bzw. frühen 1970er-Jahren Hochschulzugangsmög-
lichkeiten für Nicht-Abiturientinnen und Nicht-Abiturienten geschaffen. 
Trotzdem blieb der Anteil der Studierenden ohne schulische Hochschul-
zugangsberechtigung jahrzehntelang verschwindend gering und über-
stieg insgesamt kaum die 0,5 Prozent-Marke. Vor allem der akute Fach-
kräftemangel und die durch die europäischen Bildungsreformen vorge-
sehene Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung 
in Deutschland sind Gründe dafür, dass der Hochschulzugang beruflich 
Qualifizierter erneut in den Fokus rückt. Im Rahmen des Bund-Länder-
Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ werden über 
100 deutsche Hochschulen gefördert, die flexible, berufsbegleitende Ba-
chelor-Studiengänge, wissenschaftliche Weiterbildung im Zertifikats- o-
der Masterformat sowie Beratungsangebote und Brückenkurse für beruf-
lich Qualifizierte anbieten. Gefördert werden sowohl einzelne Hochschu-
len als auch Verbünde aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen. 
Zudem beteiligt sich eine Vielzahl von Bildungseinrichtungen, Unter-
nehmen und Verbänden mittels Kooperation an den Projekten (BMBF). 
 

Projekte zur Förderung beruflich qualifizierter Bewerber für 
ein Hochschulstudium 
 
OPEN – Open Education in Nursing – Offene Bildungswege in der 
Pflege (BMBF) 
Die Duale Hochschule Baden-Württemberg entwickelt in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Kliniken den dualen Studiengang 
„Angewandte Pflegewissenschaften“ für Berufstätige, Berufsrück-
kehrerinnen und -rückkehrer und beruflich Qualifizierte ohne for-
male Hochschulberechtigung. Dabei werden die grundlegenden 
Kompetenzen im Rahmen der Pflege (z. B. Patientenversorgung, 
Methoden des wissenschaftlichen Arbeiten, Pflegetheorien) vermit-
telt und es können individuell vertiefende Schwerpunkte gewählt 
werden. Durch eine flexible zeitliche Gestaltung, bei der die Modu-
le in Form von Zeitkorridoren absolviert werden können, soll die 
Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium sichergestellt wer-
den. 
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MINT-Online: „Aufbau berufsbegleitender Premium-Studien-
angebote in MINT-Fächern“ (BMBF) 
Dieses Verbundprojekt verfolgt das Ziel, Bildungsangebote mit On-
line- und Präsenzphasen für Berufstätige und Personen mit Fami-
lienpflichten zu entwickeln. Es sollen weiterbildende Masterstudi-
engänge bzw. Zertifikatsprogramme zu den Themenbereichen 
Umwelt, Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien konzipiert wer-
den sowie bestehende Programme verbessert werden. 
Projektbeteiligte: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 
Fraunhofer Gesellschaft, FernUniversität in Hagen, Universität 
Kassel, Universität Stuttgart, NEXT ENERGY, EWE-Forschungs-
zentrum für Energietechnologie e. V. 
 
„Dritter Bildungsweg“ – Modellprojekt der Hans-Böckler-Stiftung 
(Friedrich 2014) 
Um mehr Personen ohne Abitur für ein Studium zu interessieren 
und ihnen den Einstieg in ein Studium im Rahmen des dritten Bil-
dungsweges zu erleichtern, hat es sich die Hans-Böckler-Stiftung 
in einem auf fünf Jahre angelegten Modellprojekt in Zusammenar-
beit mit der Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Ingenieurwis-
senschaften und der Fachhochschule Niederrhein, Fachbereich 
Gesundheitswesen zur Aufgabe gemacht, ein Stipendienpro-
gramm aufzubauen. Dabei gilt es leicht zugängliche Informationen 
zu einem Studium ohne Abitur anzubieten, die Entscheidung Stu-
dierwilliger zu unterstützen sowie herauszufinden, wie man Studie-
renden über den dritten Bildungsweg den Studienstart erleichtern 
und sie während des Studiums unterstützen kann. Der Fokus liegt 
dabei auf ingenieurwissenschaftlichen und gesundheitswissen-
schaftlichen Studiengängen. 
 

Ein leicht positiver Trend zu mehr beruflich qualifizierten Studienanfän-
gerinnen und -anfängern ist zwar zu verzeichnen, doch insgesamt kann 
festgestellt werden, dass die Hochschulen das Potenzial an beruflich 
qualifizierter Studierenden noch nicht ausgeschöpft haben. 
 
 
Entwicklung des Anteils von 
Erstakademikerinnen und -akademikern 
 
Das Recht auf Bildung ist bereits in der „Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte“ von 1948 als Menschenrecht festgeschrieben. Die 
Bedeutung von Bildung hat seitdem weiter zugenommen. Staat und Ge-
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sellschaft streben höhere Bildungsabschlüsse als Ziel für den Nach-
wuchs an. Doch mit Blick auf die Bildungsherkunft und den Hochschul-
zugang kann auch heute in Deutschland noch nicht von Bildungsgerech-
tigkeit gesprochen werden. 

Studierende, die aus Haushalten stammen, in denen kein Elternteil 
über einen Studienabschluss verfügt, bilden die Gruppe der Erstakade-
mikerinnen und Erstakademiker. Sofern mindestens ein Elternteil über 
einen Hochschulabschluss verfügt, spricht man von akademischen 
Haushalten. Zwischen diesen beiden Gruppen zeigen sich systemati-
sche Unterschiede in der Studierneigung, was unter anderem auch dar-
aus resultiert, dass für Studierende aus akademischen Haushalten 
i. d. R. aufgrund einer guten finanziellen Absicherung erleichternde Vo-
raussetzungen für die Realisierung des Studiums gelten. Ebenfalls kann 
von einem Informationsdefizit und mangelndem Erfahrungshintergrund 
des sozialen Umfeldes mit den Strukturen der Hochschule ausgegangen 
werden. 

Schon vor Erhalt der Hochschulzugangsberechtigung zeigen sich Un-
terschiede: Im Jahr 2009 war laut der Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks die Wahrscheinlichkeit, die gymnasiale Oberstufe zu 
besuchen für Kinder aus Akademikerhaushalten ca. 1,8 Mal so hoch wie 
für Kinder aus Nicht-Akademikerhaushalten (79 % vs. 43 %). Auch nach 
Erhalt der Studienberechtigung entschieden sich lediglich 23 Prozent 
der Kinder aus nicht-akademischem Elternhaus sofort für ein Studium, 
wohingegen 77 Prozent der Kinder aus akademischem Elternhaus dies 
anstrebte (Deutsches Studentenwerk). Von den Studienberechtigten die 
im Jahr 2008 ihre Hochschulzugangsberechtigung erhielten, nahmen 
84 Prozent aus akademischem und 72 Prozent aus nicht-akademischem 
Elternhaus innerhalb von 4,5 Jahren ein Studium auf. Ein Grund dafür 
besteht möglicherweise auch in der Art der Hochschulzugangsberechti-
gung. Kinder aus nicht-akademischem Elternhaus erhalten ihre Hoch-
schulzugangsberechtigung eher über den Berufsschulabschluss, deren 
Absolventinnen und Absolventen auch 4,5 Jahre später eine niedrigere 
Übergangsquote an die Hochschule aufweisen als die von allgemeinbil-
denden Schulen (66 % vs. 85 %) (Deutsches Zentrum für Hochschul- 
und Wissenschaftsforschung (DZHW) 2014). Studierende aus nicht 
akademischem-Elternhaus beginnen anteilig doppelt so häufig (30 %) ihr 
Studium mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Kinder aus 
akademischem-Haushalt (15 %). 

Im SoSe 2012 stammten 50 Prozent der Studierenden im Erststudi-
um und nur noch 45 Prozent im postgradualen Studium aus einem nicht-
akademischen Haushalt. Bei der Aufnahme eines Promotionsstudiums 
sind es dann nur noch 35 Prozent. Betrachtet man das Erststudium liegt 
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der Anteil Studierender mit nicht-akademischer Herkunft an den Fach-
hochschulen bei 62 Prozent und an den Universitäten bei 45 Prozent. 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass seit 2006 keine wesentlichen 
Veränderungen beim Sozialprofil der Studierenden zu verzeichnen sind 
und der in den Jahren davor wachsende Anteil an Studierenden aus 
akademischem Elternhaus nun auf hohem Niveau stagniert. 

Eine Studienberechtigtenbefragung des Deutschen Zentrums für 
Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) im Jahr 2012 unter-
suchte Aspekte die gegen die Aufnahme eines Studiums sprechen und 
berücksichtigte dabei auch die Bildungsherkunft der Studienberechtig-
ten. Der am häufigsten genannte Grund gegen die Aufnahme eines Stu-
diums war der Wunsch möglichst bald selbst Geld zu verdienen (73 % 
der Studienberechtigten ohne- im Vergleich zu 67 % bei den Studienbe-
rechtigten mit akademischer Herkunft). Der größte Unterschied zwi-
schen den beiden Gruppen zeigte sich bei dem Aspekt hoher finanzieller 
Belastung durch das Studium. 62 Prozent der Studienberechtigten aus 
nicht-akademischer und lediglich 47 Prozent der Studienberechtigten 
aus akademischer Herkunft gaben dies als Grund an, der gegen ein 
Studium spricht. Zweifel an der persönlichen Eignung waren jeweils für 
30 Prozent der Studienberechtigten ein Aspekt der gegen das Studium 
spricht (Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
(DZHW) 2014). 

Verschiedene Initiativen wie Arbeiterkind.de, Rock your life oder der 
Studienkompass engagieren sich für Erstakademikerinnen und Erstaka-
demiker. Bei der Initiative Arbeiterkind.de engagieren sich beispielswei-
se 6.000 Ehrenamtliche bundesweit in 75 lokalen Arbeiterkind.de-
Gruppen, um Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeit eines Stu-
diums zu informieren und sie auf ihrem Weg vom Studieneinstieg bis 
zum erfolgreichen Studienabschluss und Berufseinstieg zu unterstützen 
(ArbeiterKind.de). Das große Thema der Bildungsgerechtigkeit können 
diese Initiativen jedoch nicht alleine stemmen. 
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Studienfinanzierung 
 
Die Herausforderung für Studierende, während des Studiums ihre Le-
benshaltungskosten und Studienbeiträge zu begleichen, spielt ebenfalls 
eine große Rolle bei der Bewertung der Bildungsgerechtigkeit in 
Deutschland. Zumeist beziehen Studierende ihre Einnahmen aus meh-
reren Quellen, deren Gewichtung sich je nach Bildungs- und sozialer 
Herkunft unterscheidet. Die 20. Sozialerhebung des Deutschen Studen-
tenwerks ergab, dass der durchschnittliche „Normalstudierende“ im 
So Se 2012 mit monatlich 864 Euro seinen Lebensunterhalt bestritt. Ge-
genüber 2009 hatten Studierende somit durchschnittlich 52 Euro mehr 
zur Verfügung. Die absolute Mehrheit der Normalstudierenden finanziert 
sich zumindest teilweise sowohl durch Unterstützung der Eltern (87 %), 
als auch eigene Erwerbstätigkeit (63 %). Etwa ein Drittel (32 %) erhält 
außerdem BAföG-Leistungen und 6 Prozent der Studierenden nehmen 
Studienkredite in Anspruch, 4 Prozent erhalten Stipendien (Deutsches 
Studentenwerk). 

In Deutschland hat ein Kind gegenüber den Eltern grundsätzlich An-
spruch auf Ausbildungsunterhalt für die erste berufsqualifizierende Aus-
bildung. Dieser Unterhaltsanspruch kann bis zu 840 Euro pro Monat be-
tragen. Die genaue Höhe des Betrags soll sich allerdings an den wirt-
schaftlichen Verhältnissen der Eltern orientieren. Mit dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (BAföG) soll die Grundlage der angestrebten 
Bildungsgerechtigkeit in Deutschland für Studierwillige gesichert werden, 
deren Eltern aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage nicht oder nur einge-
schränkt leistungsfähig sind. Das BAföG wird Studierenden zur Hälfte 
als zinsloses Darlehen berechnet, welches nach Berufsantritt zurückge-
zahlt werden muss, wobei die Rückzahlungssumme auf maximal 
10.000 Euro begrenzt ist. Als Richtlinie für die Dauer der Antragstellung 
dient die in den Prüfungsordnungen festgelegte Regelstudienzeit. Au-
ßerdem wird nur der Antrag deutscher Staatsangehöriger, sowie unter 
bestimmten Voraussetzungen von EU-Bürgern und als Flüchtling aner-
kannten Menschen berücksichtigt (BMBF 2016b). 

Im Jahr 2015 wurden rund 611.000 Studierende mit einem durch-
schnittlichen Leistungsumfang von 448 Euro pro Person und Monat ge-
fördert, etwa 5,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Allerdings haben sich 
zum 1. August 2016 die Bedarfssätze und Einkommensfreibeträge um 
rund 7 Prozent erhöht, sodass wieder mit steigenden Gefördertenzahlen 
zu rechnen ist. Studierende, die nicht mehr im Elternhaus wohnen, er-
halten dann monatlich Leistungen bis zu einem Höchstsatz von 
735 Euro, also 65 Euro mehr als zuvor. 
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Wie sich die Studienfinanzierung der Studierenden zusammensetzt 
ist, wie bereits erwähnt, stark vom eigenen sozioökonomischen Hinter-
grund abhängig. Unter den Studierenden mit „niedriger“ Bildungsher-
kunft bezog mehr als jeder Zweite Bafög (56 %). Je höher die Bildungs-
herkunft ausfällt, desto höher fällt auch der Anteil der elterlichen Unter-
stützung aus. Der Anteil der elterlichen Unterstützung an den Gesamt-
einnahmen der Studierenden mit einer „niedrigen“ Bildungsherkunft be-
trägt 27 Prozent. Die Gesamteinnahmen Studierender der „gehobenen“ 
Gruppe werden zu 50 Prozent durch die Eltern gedeckt, bei Studieren-
den mit einer „hohen“ Bildungsherkunft liegt der Anteil bei 63 Prozent7 
(Deutsches Studentenwerk). 

Möglichkeiten der Selbstfinanzierung des Studiums bestehen neben 
einer Erwerbstätigkeit auch durch Studienkredite oder Stipendien. Eine 
aktuelle Erhebung des CHEs kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass Stu-
dierende immer seltener einen Kredit aufnehmen, um ihr Studium zu fi-
nanzieren. Bundesweit wurden im Jahr 2015 rund 53.000 Studienkredite 
neu beantragt, 6.000 weniger als im Jahr zuvor. Das entspricht einem 
Rückgang von mehr als 10 Prozent. 

Anders sieht es aus bei der Vergabe von Stipendien. Laut Bundes-
verband Deutscher Stiftungen gibt es in Deutschland über 2.600 Stiftun-
gen als Stipendiengeber. Insgesamt 13 Begabtenförderungswerke ver-
geben in Deutschland Stipendien für überdurchschnittlich begabte und 
engagierte Stipendiaten aller Fachrichtungen. Einige Hochschulen legen 
auch eigene Stipendien für ihre Studierenden an. Außerdem gibt es re-
gionale oder fachbezogene Förderer als auch Förderer aus der Wirt-
schaft sowie aus Gewerkschaften (z. B. Hans-Böckler-Stiftung). 

Mit dem im Jahr 2011 eingeführten Deutschlandstipendium beteiligt 
sich auch der Bund an der Förderung von Studierenden. Eine Chance 
auf das Deutschlandstipendium sollen nicht nur Bewerber mit guten No-
ten haben, sondern auch sozial oder politisch Engagierte sowie Studen-
ten, die kulturelle oder familiäre Hindernisse überwunden haben. 
150 Euro der monatlichen Förderung bezahlt der Staat, weitere 
150 Euro kommen von privaten Stiftern. Eine Evaluation des bundeswei-
ten Deutschlandstipendiums ergab, dass die Vergabe der Stipendien die 
Studierendenstruktur der 20. Sozialerhebung widerspiegelt. Im Jahr 
2014 wurden bereits 22.500 Studierende durch das Deutschlandstipen-
dium gefördert (BMBF 2016a, Spiegel Online). Auch wenn diese Zahlen 

7 Eine niedrige Bildungsherkunft liegt vor, wenn maximal ein Elternteil mit einem 
Berufsabschluss hat, der nicht-akademisch ist. Wenn beide Eltern einen nicht-
akademischen Abschluss besitzen wird die Bildungsherkunft als „mittel“ kategorisiert. 
Eine gehobene Bildungsherkunft liegt vor, wenn ein Elternteil einen akademischen 
Abschluss hat, eine „hohe“ Bildungsherkunft, wenn beide Eltern Akademiker sind. 
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auf eine Etablierung des Deutschlandstipendiums in der Hochschulland-
schaft hindeuten, ist dieses längst nicht unumstritten. So kritisiert etwa 
der Bundesrechnungshof, aber auch der DGB sowie die Oppositionspar-
teien, dass elementare Ziele nicht erreicht und eine Erfolgskontrolle so-
wie eine Begleitforschung fehlen würden. Zusätzlich werden die Verwal-
tungskosten mit rund 20 Prozent als zu hoch erachtet. 

Wer an einer Hochschule studieren möchte, die hohe Studienbeiträge 
verlangt, für den ist die Studienfinanzierung oftmals noch schwieriger, da 
hohe Summen bereitgestellt werden müssen. Ein innovatives Modell der 
Studienfinanzierung bietet in diesem Rahmen der sogenannte umge-
kehrte Generationenvertrag wie er z. B. an der WHU – Otto Beisheim 
School of Management angeboten wird. Hierbei werden Studiengebüh-
ren und Lebenshaltungskosten zunächst von der Hochschule getragen. 
Die Rückzahlung erfolgt nach Berufsbeginn einkommensabhängig und 
im genannten Beispiel (WHU) für maximal zehn Jahre (Umgekehrter 
Generationsvertrag – Studienfinanzierung an der WHU – Otto Beisheim 
School of Management). 
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Finanzen 
 

Investitionen in Humankapital gehören im Allgemeinen und vor allem in 
Bildung und Forschung zu den wichtigsten Determinanten des Wirt-
schaftswachstums. Laut Hochschulrektorenkonferenz muss Bildung 
demzufolge als volkswirtschaftliches Vermögen betrachtet werden, dem 
besonders in einer alternden Gesellschaft eine überragende Bedeutung 
zukommt. 

Das gesamte Bildungsbudget8 in Deutschland betrug 2014 rund 
190,7 Mrd. Euro (Destatis 2016a) und somit 6,5 Prozent des BIPs. Auf 
den tertiären Bildungsbereich9 entfallen dabei 20,6 Mrd. Euro. Das ge-
samte Budget für Forschung und Entwicklung10 umfasste 2014 rund 
83,6 Mrd. Euro, also 2,9 Prozent vom BIP. Für Forschung und Entwick-
lung werden 14,3 Mrd. Euro in die Hochschulen investiert. Insgesamt 
entfällt auf die Hochschulen somit ein Betrag von 34,9 Mrd. Euro, was 
1,2 Prozent der BIPs beträgt. 

Aufgrund der Föderalismusreform im Jahr 2006 entfällt ein Großteil 
der Bildungsausgaben auf die Länder. Laut Bildungsfinanzstatistik wur-
den im Jahr 2014 die öffentlichen Ausgaben im Hochschulbereich zu 
82,1 Prozent von den Ländern bestritten. Um dem gestiegenen Studien-
interesse gerecht zu werden und die Qualität der Hochschulbildung zu 
sichern, haben Bund und Länder in den letzten Jahren verschiedene 
Sonderprogramme ins Leben gerufen. Bund und Länder stellten den 
Hochschulen 2014 nach vorläufigen Berechnungen Grundmittel in Höhe 
von 27,9 Mrd. Euro zur Verfügung. Das waren 51,7 Prozent mehr als 
2005. Während der Bund in diesem Zeitraum seine Hochschulmittel von 
1,8 Mrd. Euro auf 5,0 Mrd. Euro steigerte (+169,4 %), erhöhten die Län-
der ihre Mittel von 16,6 Mrd. Euro auf 23,0 Mrd. Euro (+38,6 %). 

8 Das Bildungsbudget umfasst Ausgaben für das formale Bildungssystem. Dazu zäh-
len direkte Ausgaben für Bildungseinrichtungen, Ausgaben für Bildungsdienste und 
Güter außerhalb von Bildungseinrichtungen und Ausgaben für die Förderung der 
Teilnehmenden an formalen Bildungsprogrammen. 

9 Das deutsche Schulsystem ist in drei Stufen gegliedert: Der Primarbereich umfasst 
die ersten vier Schuljahre in der Grundschule (oder Förderschule). Der Sekundarbe-
reich I führt zum Haupt- oder Realschulabschluss. Der Sekundarbereich II beginnt 
anschließend als gymnasiale Oberstufe oder als berufsbildende Schule. Der Tertiär-
bereich beginnt nach dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung und ist an 
Hochschulen, Berufsakademien, Fachakademien angesiedelt bzw. nach einer ent-
sprechenden Berufsausbildung und mehrjähriger Berufserfahrung an Fachschulen. 

10 Das Budget für Forschung und Entwicklung (FuE) umfasst die relevanten Ausgaben 
der Unternehmen, der Hochschulen, der staatlichen Forschungseinrichtungen und 
der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck. Da die FuE-Ausgaben der Hoch-
schulen auch bereits in den Bildungsausgaben enthalten sind, dürfen diese bei der 
Ermittlung des Gesamtbudgets nur einmal berücksichtigt werden. 

 

                                                 



DIE DEUTSCHE HOCHSCHULBRANCHE | 36 

Insgesamt wurden 80 Prozent des Bildungsbudgets öffentlich finan-
ziert, die übrigen 20 Prozent stammten aus dem privaten Bereich (Un-
ternehmen, Stiftungen, Privathaushalte) sowie dem Ausland. 

 
Das Modell Stiftungshochschule (Hener et al. 2008, Tages-
spiegel) 
 
Im Jahr 2003 erlangten die ersten staatlichen Hochschulen in 
Deutschland die Rechtsform „Stiftung“ (z. B. Universität Hildes-
heim, Universität Göttingen, Zeppelin Universität Friedrichshafen). 
Mittlerweile gibt es 15 Stiftungshochschulen in Deutschland. Auf 
Seiten der Hochschulen ist damit die Erwartung von mehr Auto-
nomie durch größere Staatsferne verbunden. Auch der Staat profi-
tiert davon, seine Hochschulen durch die Stiftungsformen nicht 
mehr im bisherigen Umfang alimentieren zu müssen, sofern genug 
privates Kapitel durch Spenden eingeworben werden kann. 
Inwiefern es sich bei dem Modell der Stiftungshochschule tatsäch-
lich um ein Erfolgsmodell handelt ist aktuell (noch) umstritten, da 
es bislang keiner der Einrichtungen gelungen ist größere private 
Summen einzuwerben. Die Stiftungsuniversität Hildesheim hat in 
einem Zeitraum von zehn Jahren (2003 bis 2013) beispielsweise 
fünf Millionen Euro durch private Förderer beziehen können – im 
Vergleich zu dem jährlichen Etat der Universität von 50 Millionen 
Euro entspricht dieser Betrag also lediglich 10 Prozent der gesam-
ten Mittel. Wie die anderen Stiftungshochschulen Deutschlands 
auch ist Hildesheim demnach immer noch überwiegend von den 
staatlichen Zuschüssen abhängig und die Grundfinanzierung wird 
vom Land gewährleistet. 
 
 

Öffentliche Ausgaben für Hochschulen 
 

Die Hochschulfinanzierung in Deutschland unterlag in den vergangenen 
Jahren starken Veränderungen. Ein beeinflussender Faktor war die Ein-
führung und zeitnahe Abschaffung von Studienbeiträgen in einigen Bun-
desländern. Außerdem sorgt die Einführung von Globalhaushalten in ei-
nigen Bundesländern für eine größere Flexibilität der Hochschulen im 
Mitteleinsatz. Der Anteil der Grundfinanzierung durch den Träger an der 
Gesamtfinanzierung der Hochschulen ist rückläufig, während die von 
den Hochschulen im Wettbewerb um Studierende und Forschungspro-
jekte eingeworbenen Mittel zunehmend an Bedeutung gewinnen (Bil-
dungsfinanzbericht 2015). Die im Wettbewerb eingeworbenen For-
schungsmittel werden zu einem großen Teil auch vom öffentlichen Be-
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reich zur Verfügung gestellt. Aktuell erweitern die Exzellenzinitiative und 
der Hochschulpakt den finanziellen Rahmen der Hochschulen. 

Die Exzellenzinitiative ist ein im Juni 2005 von Bund und Ländern be-
schlossenes Förderprojekt für die deutschen Hochschulen. Sie soll die 
Spitzenforschung in Deutschland stärken und ihre internationale Wett-
bewerbsfähigkeit verbessern. Dazu wurden in einem von der Deutschen 
Forschungsgesellschaft (DFG) und dem Wissenschaftsrat11 durchge-
führten Wettbewerb herausragende Projekte in drei Bereichen ausge-
zeichnet: Graduiertenschulen zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, Exzellenzcluster zur Förderung der Spitzenforschung 
und Zukunftskonzepte zum projektbezogenen Ausbau der universitären 
Spitzenforschung. In der ersten Phase des Programms von 2005 bis 
2012 wurden bereits 1,9 Mrd. Euro in insgesamt 85 ausgewählte Projek-
te investiert (davon 75 %vom Bund, 25 % vom Sitzland). Für die zweite 
Phase von 2010 bis 2017 wurden im Jahr 2012 insgesamt 99 Projekte 
an 44 Universitäten zur Förderung ausgewählt, die bis November 2017 
rund 2,4 Mrd. Euro erhalten sollen (DFG 2013). 
 

Förderprojekte der Exzellenzinitiative (DFG 2013 
 
Graduiertenschule für Systemische Neurowissenschaften 
Die Neurowissenschaftlerinnen und -wissenschaftler der Ludwig-
Maximilians-Universität, der Technischen Universität München und 
weitere Forschungsinstitute suchen Antworten auf die fundamenta-
le Frage, wie genau unser Gehirn funktioniert. Dazu soll ein breites 
Methodenspektrum eingesetzt werden, das von der Neurobiologie 
über die Elektrotechnik, die Neuroinformatik und die Theoretische 
Biophysik bis zur Psychologie, den klinischen Neurowissenschaf-
ten und der Neurophilosophie reicht. 
 
Exzellenzcluster: Maßgeschneiderte Kraftstoffe aus Biomasse 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule Aachen arbeiten hier in 
Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie 
und Angewandte Ökologie, Aachen und dem Max-Planck-Institut 
für Kohlenforschung, Mühlheim an der Ruhr. Ihr Ziel ist die Ent-
wicklung eines neuartigen Biokraftstoffes, indem sowohl die (bio-) 

11 Der Wissenschaftsrat dient als Instrument des kooperativen Föderalismus zur Förde-
rung der Wissenschaft in Deutschland. In ihm stehen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten des öffentlichen Lebens 
gleichberechtigt mit den Vertretern von Bund und Ländern im Dialog über zentrale 
Fragen des deutschen Wissenschaftssystems. 
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katalytische Umwandlung der Biomasse zum Kraftstoff als auch 
die Verbrennung und die dazu eingesetzten Motoren parallel opti-
miert werden. Die Aachener Forscherinnen und Forscher leisten 
hiermit einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilität der 
Zukunft. 
 
Zukunftskonzept: „Realising the Potential of a Comprehensive 
University“ 
Die Universität Heidelberg verfolgt mit ihrem Zukunftskonzept das 
Ziel, Brücken zwischen den verschiedenen Wissenschaftskulturen 
zu bauen. Neben starken Forschungsdisziplinen will die Universität 
Rahmenbedingungen schaffen, die das wissenschaftliche Arbeiten 
über Fächergrenzen hinweg fördern, um einen Beitrag zum Ver-
ständnis der komplexen Themen unserer Zeit zu leisten. Dabei 
geht es um die Kooperationsförderung innerhalb der Universität, 
aber auch den Ausbau der Vernetzung mit externen und internati-
onalen Partnern. 
 

Mit dem Hochschulpakt 2020 investieren Bund und Länder weitere Mittel 
in den Ausbau von Studienmöglichkeiten. Dies gilt als Reaktion auf die 
wachsende Zahl von Studierenden angesichts der steigenden Bildungs-
beteiligung, durch die Abschaffung der Wehrpflicht und die doppelten 
Abiturjahrgänge. Über die Gesamtlaufzeit von 2007 bis 2023 will der 
Bund insgesamt 20,2 Mrd. Euro und die Länder 18,3 Mrd. Euro bereit-
stellen. 

Die erste Säule des Hochschulpaktes 2020, dem Programm zur Auf-
nahme zusätzlicher Studienanfänger, hat zum Ziel, dass auch bei stei-
genden Studienanfängerzahlen alle Studierwilligen ein Hochschulstudi-
um aufnehmen können. Deshalb stellen Bund und Länder pro zusätzli-
chen Studienanfänger pauschal 26.000 Euro bereit, an denen sich der 
Bund zu 50 Prozent beteiligt. Die Länder schaffen die notwendigen zu-
sätzlichen Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen und sollen den 
Studierenden ein qualitativ hochwertiges Hochschulstudium gewährleis-
ten. 

Die zweite Säule des Hochschulpakts stellen die Programmpauscha-
len dar. Hierbei erhalten die von der DFG geförderten Forschungsvor-
haben derzeit 20 Prozent ihres jeweiligen Projektbudgets zusätzlich als 
„Overhead“ zur flexiblen Deckung indirekter Projektkosten. Dabei han-
delt es sich um Ausgaben, die bei betriebswirtschaftlicher Betrachtung 
durch die Forschungsprojekte verursacht werden, aber diesen nicht un-
mittelbar und ausschließlich direkt zurechenbar sind wie z. B. Mieten, 
Personal und Laboreinrichtungen. Bis Ende 2015 finanziert der Bund die 
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Programmpauschalen. Ab 2016 wird die Programmpauschale für Neu-
bewilligungen auf 22 Prozent erhöht. Die dadurch entstehenden Zusatz-
kosten finanzieren die Länder bis 2020 mit knapp 125 Mio. Euro. Der 
Bund stellt für die Programmpauschalen im selben Zeitraum 2,0 Mrd. 
Euro zur Verfügung. Den Hochschulen stehen somit in den Jahren 2007 
bis 2020 knapp 4,5 Mrd. Euro zusätzlich zur Verfügung. 

Die dritte Säule des Hochschulpakts ist der Qualitätspakt Lehre, der 
die Verbesserung der Personalausstattung von Hochschulen, die Unter-
stützung bei der (Weiter-)Qualifizierung des Personals sowie die Siche-
rung und Weiterentwicklung einer qualitativ hochwertigen Hochschulleh-
re zum Ziel hat. Zwischen 2011 und 2020 stellt der Bund hierfür rund 
2,0 Mrd. Euro zur Verfügung. In der ersten Förderphase bis 2016 wer-
den 186 Hochschulen aus allen 16 Ländern gefördert. Darunter sind 78 
Universitäten, 78 Fachhochschulen und 30 Kunst- und Musikhochschu-
len. Für die zweite Förderphase bis Ende 2020 wurden die Fortset-
zungsanträge von 156 Hochschulen ausgewählt, die ihre erfolgreichen 
Konzepte weiterentwickeln und auf weitere Bereiche ihrer Hochschule 
ausdehnen können. Die Entscheidung über die Auswahl der Anträge 
wurde durch ein Gremium12 aus zwölf Expertinnen und Experten aus 
Wissenschaft, Hochschulmanagement und Studierendenschaft sowie 
Vertreterinnen und Vertretern des Bundes und der Länder getroffen. 
Grundlage des Förderprogramms ist die Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern vom 30. September 2010 über ein gemeinsa-
mes Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in 
der Lehre. Der Bund fördert die Hochschulen dabei bei der Umsetzung 
innovativer Maßnahmen, die einzelnen Bundesländer stellen durch die 
Grundausstattung die Gesamtfinanzierung sicher. Mit dem Hochschul-
pakt konnten seit dem Jahr 2007 rund 620.000 Studieninteressierte 
mehr ein Hochschulstudium aufnehmen, als dies ohne Bereitstellung 
zusätzlicher Studiermöglichkeiten – d. h. bei Fortschreibung der Studi-
enanfängerzahl von 2005 – der Fall gewesen wäre. 

Infolge der Föderalismusreform von 2006 wurden für den Bund fast 
alle Möglichkeiten beseitigt, Einfluss auf rahmengesetzliche Regelungen 
(wie das Hochschulrahmengesetz, HRG) im Bereich der Hochschulen 
vorzunehmen. Dadurch sind auch bisherige Investitionsprogramme des 
Bundes (Art. 104a Abs. 4 GG a.F.) unzulässig. Gleichzeitig wurde in Art. 
104b GG das sogenannte Kooperationsverbot verankert: Dieses lässt 
Finanzhilfen des Bundes „für besonders bedeutsame Investitionen der 
Länder und der Gemeinden“ nur zu, soweit der Bund in diesem Bereich 

12 Das Gremium stand unter Vorsitz von Prof. Dr. Karin Donhauser (HU Berlin). Alle 
weiteren Mitglieder können http://www.qualitaetspakt-lehre.de/de/1294.php entnom-
men werden (letzter Zugriff: 16.09.2016). 
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die Gesetzgebungsbefugnis besitzt. Entfallen ist auch die gemeinsame 
Finanzierung des Hochschulbaus und von Großgeräten durch Bund und 
Länder. Hochschulbauten und Großgeräte können jedoch zumindest für 
Forschungszwecke weiterhin von Bund und Ländern finanziert werden. 
Die Gemeinschaftsaufgabe „Förderung von Vorhaben der Wissenschaft 
an Hochschulen“ ist erhalten geblieben. Dadurch können Programme 
wie der Hochschulpakt fortgeführt werden – vorausgesetzt, es stimmen 
alle Bundesländer zu. Beim Bund verblieben ist die Zuständigkeit u. a. 
für das Arbeitsrecht; hierzu gehören auch die Befristungsregelungen. 
Nähere Ausführungen hierzu folgen in Kapitel „Prekäre Beschäftigung 
an Hochschulen – Die gesetzliche Lage“. 
 
 
Internationaler Vergleich öffentlicher 
Ausgaben im Hochschulbereich 
 
Die Bildungsausgaben pro Bildungsteilnehmerin bzw. Bildungsteilneh-
mer vom Primar- bis Tertiärbereich lagen 2012 in Deutschland kauf-
kraftbereinigt bei 11.400 US-Dollar. Der OECD13-Durchschnitt betrug 
10.200 US-Dollar und der EU-21-Durchschnitt 10.400 US-Dollar. 

Im Tertiärbereich wurden in Deutschland je Studierenden im Jahr 
2012 17.200 US-Dollar bereitgestellt. Der Durchschnitt in den OECD-
Ländern und den EU-21-lag bei 15.000 US-Dollar je Studierenden auf-
gewendet. Bereinigt man die Ausgaben je Studierenden um die Ausga-
ben für Forschung und Entwicklung an Hochschulen, so betrugen die 
Ausgaben je Studierenden in Deutschland statt 17.200 US-Dollar nur 
noch 10.000 US-Dollar (ISCED 5 bis 8). Dies liegt unter dem OECD-
Durchschnitt von 10.300 US-Dollar und über dem Durchschnitt der EU-
21-Staaten (10.000 US-Dollar). 

In internationaler Abgrenzung (OECD) wurden in Deutschland 2012 
5,2 Prozent des BIP für öffentliche und private Bildungseinrichtungen 
verwendet. 

Gemessen an der Wirtschaftskraft waren die Ausgaben für Bildungs-
einrichtungen im Primar- bis Tertiärbereich 2012 in Deutschland mit 
4,4 Prozent (1,2 % für den Tertiärbereich) deutlich niedriger als im 
OECD-Durchschnitt (5,2 %). Hierbei sollte jedoch beachtet werden, dass 
der Anteil der jungen Menschen (unter 30-Jährige), die zu einem großen 
Teil Bildungseinrichtungen besuchen, 2012 im OECD-Durchschnitt 
38,4 Prozent betrug, während der Anteil dieser Altersgruppe an der Be-
völkerung in Deutschland bei lediglich 30,3 Prozent lag. Des Weiteren ist 

13 Organisation for Economic Cooperation and Development (deutsch: Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD). 
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zu anzumerken, dass nach Auffassung der Länder der Bildungsfinanz-
bericht die Bildungsausgaben in Deutschland stark unterzeichnet (Bil-
dungsfinanzbericht 2015). 
 
 
Entwicklung der Ausgabe- und 
Einnahmestruktur der Hochschulen 
 
Will man die Ausstattung des Hochschulbereichs mit Finanzmitteln zwi-
schen den Ländern bzw. mit anderen Bildungsbereichen vergleichen, so 
stellt die Jahresrechnungsstatistik auf Grund der Ausgliederungen aus 
dem Haushalt keine geeignete Datengrundlage mehr dar, da der größte 
Teil der Zusatzmittel bei ausgegliederten Hochschulen nicht mehr in den 
Haushalten erfasst wird. Die Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder führen deshalb zusätzlich zur Jahresrechnungsstatistik die 
Hochschulfinanzstatistik durch, in der die Einnahmen und Ausgaben al-
ler Hochschulen und Hochschulkliniken in Deutschland erhoben werden. 

Die Ausgaben der Hochschulen sind in den vergangenen 20 Jahren 
enorm gestiegen. Lagen sie 1995 insgesamt noch bei 25 Mrd. Euro, sind 
sie bis 2014 auf 48,2 Mrd. Euro und somit auf beinahe das Doppelte an-
gestiegen. Allein in den vergangenen zehn Jahren entspricht dies einem 
Zuwachs von 64 Prozent der Ausgaben (vgl. Abbildung 10). Der größte 
Zuwachs ist dabei im Zeitraum von 2005 bis 2011 zu verzeichnen. Mit 
verursachend hierfür sind auch die erhöhten Einnahmen der Hochschu-
len durch die bereits erläuterten Investitionen durch Bund und Länder im 
Rahmen der Exzellenzinitiative und des Hochschulpakts 2020, als auch 
die in den Ländern teilweise eingeführten Studiengebühren in diesem 
Zeitraum (Destatis 2014b). 
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Abbildung 10: Entwicklung der Ausgaben an Hochschulen nach 
Hochschulart 
 

 
Quelle: Destatis 2014b 
 
Da im vorliegenden Report der Fokus auf den öffentlichen und privaten 
Hochschulen liegt, werden im Folgenden lediglich die Finanzstatistiken 
für Hochschulen in Trägerschaft des Bundes, der Länder und Hochschu-
len in privater Trägerschaft in die Analysen einbezogen und vorgestellt, 
soweit die Daten diese Differenzierung zulassen. 

Bei Unterteilung der Ausgaben der Hochschulen in laufende und In-
vestitionsausgaben, machen die laufenden Ausgaben im Jahr 2014 rund 
92 Prozent aller Ausgaben der Hochschulen aus. Das entspricht 
44,0 Mrd. Euro. Rund 58 Prozent der Gesamtausgaben fallen dabei auf 
die Personalausgaben, 34 Prozent umfassen laufenden Sachaufwand. 
Die Investitionsausgaben machen im Jahr 2014 mit 4,0 Mrd. Euro dem-
entsprechend einen Anteil von 8 Prozent der Ausgaben aus. Die Hälfte 
wird für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowieso Bau-
maßnahmen verwendet und die andere Hälfte für übrige, in der Finanz-
statistik nicht näher beschriebene, Investitionsausgaben. Die Verteilung 
der Ausgaben ist seit 2010 nur unmerklich verändert. Auf die Personal-
ausgaben entfallen im Vergleich zu 2010 3 Prozent mehr der Ausgaben, 
die Investitionsausgaben büßen dafür insgesamt einen Anteil von 
3 Prozent der Ausgaben ein. 

Unterteilt man die Ausgaben der Hochschulen in die Aufgabenberei-
che Lehre, Forschung und Entwicklung und Krankenbehandlung, so ent-
fielen auf Hochschulen in öffentlicher Trägerschaft im Jahr 2012 rund 
32 Prozent der Ausgaben auf die Krankenbehandlung, 29,9 Prozent auf 
Forschung und Entwicklung und 38,1 Prozent auf die Lehre. Für Hoch-
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schulen in privater Trägerschaft hingegen entfallen 37,7 Prozent der 
Ausgaben auf die Krankenbehandlung, ein deutlich geringerer Anteil von 
10,9 Prozent wird für Forschung und Entwicklung investiert und mit 
51,4 Prozent entfällt der größte Anteil auf die Lehre (Bildungsfinanzbe-
richt 2015). 

Die Einnahmen der Hochschulen beliefen sich im Berichtsjahr 2014 
auf 25,0 Mrd. Euro. Beiträge der Studierenden machen im Jahr 2014 le-
diglich 4 Prozent der Einnahmen der Hochschulen aus. Bei Hochschulen 
in privater Trägerschaft machen die Studierendenbeiträge 41,4 Prozent 
der Einnahmen aus, bei den Hochschulen in Trägerschaft von Bund und 
Ländern sind es lediglich 2 Prozent. Den Großteil der Einnahmen gene-
rieren die Hochschulen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Vermögen14. 
Andere Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne Träger) 
machen einen Anteil von 3 Prozent der Einnahmen aus. Ein Drittel der 
Einnahmen der Hochschulen bilden mit 7,3 Mrd. Euro die Drittmittel. 
Drittmittel sind im Finanzbericht der Hochschulen als jene Mittel defi-
niert, die zur Förderung von Forschung und Entwicklung sowie des wis-
senschaftlichen Nachwuchses und der Lehre zusätzlich zum regulären 
Hochschulhaushalt von öffentlichen oder privaten Stellen eingeworben 
werden. Drittmittel können der Hochschule selbst, einer ihrer Einrichtun-
gen (z. B. Fakultäten, Fachbereiche, Institute) oder einzelnen Wissen-
schaftlerinnen oder Wissenschaftlern im Hauptamt zur Verfügung ge-
stellt werden. In der Hochschulfinanzstatistik werden aber grundsätzlich 
nur solche Mittel erfasst, die in die Hochschulhaushalte eingestellt bzw. 
die von der Hochschule auf Verwahrkonten verwaltet werden. Für die 
Hochschulen in öffentlicher Trägerschaft ist die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft die größte Drittmitteleinnahmequelle (34 %) der insgesamt 
7,2 Mrd. Euro an Drittmitteleinahmen im Jahr 2014. Bei Hochschulen in 
privater Trägerschaft entfällt der größte Anteil der 95,7 Mio. Euro auf 
den Bund (30 %). Weitere Einnahmequellen für Drittmittel stellen Län-
der, die europäische Union, Stiftungen und die gewerbliche Wirtschaft 
dar. Die Gesamtsumme an Drittmitteln ist seit dem Jahr 2010 um 
24 Prozent gestiegen. Die Verteilung der Drittmitteleinnahmequellen hat 
sich dagegen seit 2010 nur geringfügig verändert, fällt jedoch für öffent-
liche (vgl. Abbildung 11) und private Hochschulen (vgl. Abbildung 12) 
und sehr unterschiedlich aus. 
 
 
  

14 Darunter fallen z. B. Zinseinnahmen, Einnahmen aus Hochschulsponsoring, Kran-
kenbehandlungen, Weiterbildungen. Ein Verzeichnis der Ausgabe- und Einnahmear-
ten ist der Hochschulfinanzstatistik zu entnehmen. 
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Abbildung 11: Drittmitteleinnahmen der Hochschulen in öffentlicher 
Trägerschaft nach Drittmittelquellen im Jahr 2014 
 

 
Quelle: Destatis 2014b 
 
Abbildung 12: Drittmitteleinnahmen der Hochschulen in privater 
Trägerschaft nach Drittmittelquellen im Jahr 2014 

 
Quelle: Destatis 2014b 
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Hochschul-Fundraising 
 
Hochschulen befinden sich im Wettbewerb um Ressourcen und sind 
aufgrund dauerhafter öffentlicher Unterfinanzierung auf die Erschließung 
neuer, zusätzlicher Finanzierungsquellen angewiesen. Fundraising von 
und für Hochschulen gilt in diesem Rahmen als Beschaffungs-Marketing 
von Ressourcen und wird in Deutschland seit ca. 20 Jahren ansatzweise 
betrieben. Die Entwicklung der Fundraising-Aktivitäten deutscher Hoch-
schulen ist dabei im Vergleich zum angelsächsischen Sprachraum, vor 
allem der USA, als zögerlich zu beschreiben. Gründe hierfür sind zum 
einen die allgemeine Einschätzung, dass für die Bereiche Wissenschaft 
und Bildung vor allem der Staat verantwortlich sei, der in Deutschland zu 
diesem Zweck auch ein vergleichsweise hohes Niveau an Steuern und 
Abgaben beansprucht. Hinzu kommt, dass die steuerlichen und rechtli-
chen Rahmenbedingungen für privates finanzielles Engagement für Bil-
dung und Hochschule durch den Staat bisher nicht attraktiv sind und 
zum anderen auch befürchtet wird, dass privates Engagement zu einer 
Reduzierung der staatlichen Beteiligung führen könnte. 

 
Fundraising in den USA – Ein Beispiel (Deutscher Fundraising 
Verband 2012) 
 
Während das Fundraising an deutschen Hochschulen noch in den 
Kinderschuhen steckt, gibt es in den USA kaum noch eine Hoch-
schule, die keine entsprechende Kampagne durchgeführt hat. Da-
bei greifen die Universitäten nach abgeschlossener Organisations- 
und Planungsphase zunächst in der sogenannten Initialspenden-
phase auf bereits aktive Förderer oder Alumni zurück. Erst danach 
werden öffentlich Mittel eingeworben. Das Dartmouth College, eine 
der acht ältesten und renommiertesten Eliteuniversitäten in den 
USA, nimmt beispielsweise jährlich ca. 150 Mio. USD über Fund-
raising ein. Dabei spielen auch die Undergraduate-Absolventinnen 
und Absolventen, von denen 50 Prozent an das College spendet, 
eine große Rolle. Eine Studie ergab, dass ihre Spendenbereit-
schaft mit der aktuellen Involviertheit in Universitätsaktivitäten zu-
sammenhängt. Aus diesem Grunde sollen die Beteiligungsmög-
lichkeiten für Absolventinnen und Absolventen in Zukunft ausge-
baut werden. 
 

Das in Deutschland betriebene Hochschul-Fundraising lässt sich in drei 
nicht ganz distinkte Segmente gliedern: der Spendenmarkt, das Sponso-
ring und private-public-partnership Projekte. 
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Auf dem Spender-Markt konkurrieren Hochschulen vor allem mit so-
zialen Einrichtungen (z. B. Katastrophen-, Kinder- und Tierhilfe). Der 
Spenden-Markt ist besonders attraktiv für Hochschulen, da Spenden 
nicht mit speziellen Gegenleistungen verbunden sind und so relativ frei 
verwendet werden können. Von den im Jahr 2006 insgesamt 3,4 Mrd. 
Euro aufgebrachten Spenden, rangiert Bildung, Wissenschaft und For-
schung in der Rangfolge der elf wichtigsten Spenderzwecke allerdings 
mit jeweils 2 bis 3 Prozent unter den letzten drei Plätzen. Der Erfolg auf 
dem Spendenmarkt ist also vor allem abhängig von der affektiven Aufla-
dung eines Themas- und hier konnten die Hochschulen bisher nicht aus-
reichend punkten. 

Im Sponsoring-Markt engagieren sich vor allem private und öffentli-
che Unternehmen und Institutionen. Dabei erwartet die Geberin bzw. der 
Geber eine angemessene Gegenleistung der Nehmerin bzw. des Neh-
mers, die oft in Form von Imagetransfers und entsprechenden Kommu-
nikationsleistungen erbracht wird. Im Jahr 2006 entfielen von den 1 Mrd. 
Euro im Sponsoring-Bereich deutlich unter 5 Prozent auf den Bereich 
Wissenschaft und Bildung. 

Bei Projekten in private-public-partnership bringen öffentliche und pri-
vate Partner beide Ressourcen in ein Projekt ein, um komplementäre 
Ziele zu erreichen (Tegethoff 2007). 

Das CHE hat eine erste Bestandsaufnahme zum Stand des Hoch-
schul-Fundraising in Deutschland im Jahr 2004 und erneut im Jahr 2007 
durchgeführt. Die Ergebnisse der Wiederholungsbefragung beziehen al-
lerdings nur 73 Hochschulen und nicht alle Fundraising-Segmente mit 
ein. Trotzdem lassen sich aus den Ergebnissen erste Einblicke in die 
Entwicklung des deutschen Hochschul-Fundraising gewinnen: So zeigt 
sich über die drei Jahre hinweg ein starker Nachholbedarf deutscher 
Hochschulen vor allem im Aufbau systematischer, professioneller 
Fundraising-Strukturen (33 von 254 Hochschulen geben für 2006 an ei-
ne zentrale Fundraising-Stelle mit bis zu fünf und mehr Mitarbeitern und 
einem wachsenden operativen Budget von durchschnittlich 60.000 Euro 
eingerichtet zu haben). Das CHE gibt an, dass immerhin 16 von 28 Uni-
versitäten mehr als 1 Mio. Euro eingeworben haben, darunter alle ein-
bezogenen privaten Universitäten mit eingeworbenen Summen von 
mehr als 5 Mio. Euro (Tegethoff 2007). 

Eine Befragung im Auftrag des deutschen Hochschulverbandes und 
der Bank für Sozialwirtschaft zum Fundraising an Hochschulen und Me-
dizinischen Fakultäten erfolgte im Jahr 2009. Die Umfrage ergab, dass 
die Fundraising-Situation in Deutschland extrem heterogen ist. Sofern 
überhaupt eine Fundraising-Struktur vorlag, war diese meist zentral bei 
der Hochschulleitung angesiedelt (teilweise auch in den Arbeitsberei-
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chen Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Transfer). Auch die Personal- 
und Sachausgaben für Fundraising-Aktivitäten und die Einnahmen aus 
diesen variierten sehr stark zwischen den befragten Hochschulen (50 % 
der Hochschulen erwirtschafteten immerhin 1,8 Mio. Euro). Unterneh-
men stellen insgesamt sowohl bei Spenden als auch beim Sponsoring 
zum Zeitpunkt der Befragung die wichtigste Mittelquelle dar. Insgesamt 
wird dem Fundraising jedoch von nahezu allen Befragten eine zukünftig 
steigende Bedeutung beigemessen (Engin, Tülin Krüger, Thomas Ru-
dinger, Georg 2010). 
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Beschäftigte an Hochschulen 
 
 

Die Entwicklung der Beschäftigung an 
Hochschulen 

 
Die Beschäftigtenstruktur an Hochschulen gliedert sich zum einen in das 
wissenschaftliche und künstlerische Personal und zum anderen in das 
sogenannte „wissenschaftsunterstützende Personal“. Beide Personal-
gruppen können entweder haupt- oder nebenberuflich an der Hochschu-
le beschäftigt sein. 

Zum wissenschaftsunterstützenden Personal gehört das Bibliotheks-, 
Pflege-, technische oder das Verwaltungspersonal, zu dem beispiels-
weise Sekretärinnen und Sekretäre, Hausmeisterinnen und Hausmeister 
oder auch Auszubildende zählen. Beim wissenschaftlichen und künstle-
rischen Personal bilden (Junior-) Professorinnen und (Junior-) Professo-
ren und der akademische Mittelbau (Doktorandinnen und Doktoranden, 
Dozentinnen und Dozenten oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter) das hauptberuflich tätige Personal. Sowohl Gastprofessorin-
nen und -professoren und Lehrbeauftragte als auch wissenschaftliche 
und studentische Hilfskräfte fallen unter das nebenberuflich tätige Per-
sonal (Destatis 2014c). 

Abbildung 13 veranschaulicht die Entwicklung der Personalstellen in 
den verschiedenen Beschäftigungsgruppen. Im Jahr 2014 waren an 
Hochschulen 675.146 Personalstellen verzeichnet, davon waren 
381.000 Personen im wissenschaftlichen Bereich tätig und über 290.000 
im wissenschaftsunterstützenden Bereich (Verwaltungs- und techni-
sches Personal). Das Personal an Hochschulen ist zu ca. einem Fünftel 
nebenberuflich an Hochschulen beschäftigt. Betrachtet man das wissen-
schaftliche Personal, so liegt die Verteilung bei 62 Prozent (hauptberuf-
lich) bzw. 38 Prozent (nebenberuflich). In Vollzeit sind knapp 40 Prozent 
beschäftigt. Das wissenschaftsunterstützende Personal ist dagegen zu 
einer großen Mehrheit (98 %) hauptberuflich tätig und dies zudem zu 
knapp zwei Drittel auch in Vollzeit. Abbildung 13 zeigt, dass zwischen 
2004 und 2014 ein (deutlicher) Personalzuwachs bei allen Beschäfti-
gungsgruppen stattgefunden hat (Destatis 2014c). 
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Abbildung 13: Entwicklung der Beschäftigungsgruppen 
 

 
Quelle: Destatis 2014c 
 
Das hauptberufliche wissenschaftliche Personal an Hochschulen ver-
zeichnete zwischen 2004 und 2014 einen Zuwachs von 43 Prozent. Be-
sonders die Anzahl wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
hat sich in diesem Zeitraum fast verdoppelt. Ein gravierender Rückgang 
ist allerdings für die Gruppe der Dozentinnen und Dozenten bzw. der 
Assistentinnen und Assistenten zu verzeichnen, deren Anzahl sich in 
den letzten 10 Jahren um fast 75 Prozent reduziert hat. Zum Vergleich: 
2004 waren noch ca. 13.000 Dozentinnen und Dozenten sowie Assis-
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tentinnen und Assistenten an Hochschulen beschäftigt, 2014 waren es 
nur noch 3.400. 

Der Zuwachs für das hauptberufliche wissenschaftsunterstützende 
Personal fällt dagegen etwas bescheidener aus. Ihre Anzahl wuchs zwi-
schen 2004 und 2014 um 11 Prozent. In Abbildung 13 aufgrund des ge-
ringen Anteils an allen Personalstellen kaum erkennbar, aber dennoch 
beachtlich, ist die Entwicklung für das nebenberufliche wissenschaftsun-
terstützende Personal, welches einen Zuwachs von 42 Prozent auf über 
4.000 Stellen erfuhr. Die Anzahl unbefristete Vollzeitstellen beim Verwal-
tungs- und technischen Personal hat sich in den letzten zehn Jahren um 
6 Prozent reduziert und liegt aktuell bei 48 Prozent. 

Trotz erstaunlicher Zuwächse (oder entsprechender Rückgänge) in 
den einzelnen Personalgruppen an Hochschulen, blieben unbefristete 
Vollzeitstellen im wissenschaftlichen Bereich in den letzten zehn Jahren 
eher eine Seltenheit. Nur knapp 17 Prozent des gesamten wissenschaft-
lichen Personals haben eine entsprechende Stelle. Im Vergleich zum 
Jahr 2004 ist dieser Anteil um 8 Prozent gesunken, zu diesem Zeitpunkt 
hatten noch 25 Prozent einen unbefristeten Vollzeitvertrag (Destatis 
2014c). 

Bis auf die Gruppe der Dozenten und Dozentinnen verzeichnete jede 
Personalgruppe einen Zuwachs. An Hochschulen sind 2014 über 
75 Prozent weniger Dozentinnen und Dozenten beschäftigt als noch vor 
zehn Jahren. Auf mögliche Auswirkungen von in der Zwischenzeit ver-
abschiedeten Hochschulgesetzen auf die Personalstruktur an Hoch-
schulen wird im Folgenden noch genauer eingegangen. 

Dagegen hat sich der Anteil der gesamten wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern (inklusive der akademischen (Ober-) Rätin-
nen und (Ober-) Räte) am gesamten akademischen Personal zwischen 
2004 und 2014 um 50 Prozent erhöht. Allerding ging die Erhöhung der 
Personalstellen, mit einer Erhöhung der befristeten Stellen und der Teil-
zeitarbeit einher. Während die Anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die unbefristet und in Vollzeit angestellt sind, 
sich zwischen dem betrachteten Zeitraum kaum verändert hat (+600 
Stellen), so hat sich die Anzahl der Befristungen (+70 %) und die Anzahl 
der Teilzeitbeschäftigten (+95 %) deutlich erhöht. Waren 2004 noch 
20 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter un-
befristet und in Vollzeit beschäftigt, so hatte sich 2014 ihre Anzahl um 
12 Prozent reduziert (Destatis 2014c). 

Die Anzahl der Lehrbeauftragten an Hochschulen hat sich zwischen 
2004 und 2014 fast verdoppelt. Damit waren 2014 über 90.000 Lehrbe-
auftragte an Hochschulen beschäftigt (Destatis 2014c). Sie stehen in 
keinem arbeitsrechtlichen Verhältnis mit der Hochschule, sichern aller-
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dings mittlerweile – je nach Hochschultyp – 10 bis 50 Prozent der Regel-
lehre ab (Dr. Irmtraud Schlosser). Auf die besondere Situation der Lehr-
beauftragten wird in Kapitel „Prekäre Beschäftigung an Hochschulen – 
Lehrbeauftragte“ noch genauer eingegangen. 

 
Tabelle 1: Personalgruppen an Hochschulen und Anteil der 
unbefristeten Vollzeitbeschäftigung 
 

Personalgruppe 
Insge-
samt 
2004 

unbefristete 
Vollzeitbe-
schäftigung 
(Anteil 2004) 

Insge-
samt 
2014 

unbefristete 
Vollzeitbe-
schäftigung 
(Anteil 2014) 

wissenschafts-
unterstützendes 
Personal 

262.806 52 % 293.877 47 % 

wissenschaftli-
ches Personal 
gesamt 

236.378 25 % 381.269 17 % 

Professorinnen 
und Professoren 38.443 84 % 45.749 80 % 

Dozentinnen 
und Dozenten, 
Assistentinnen 
und Assistenten 

13.393 16 % 3.431 28 % 

wissenschaftli-
che Mitarbeite-
rinnen und Mit-
arbeiter 

106.416 20 % 177.528 12 % 

Lehrkräfte für 
besondere Auf-
gaben 

6.537 59 % 9.656 41 % 

Lehrbeauftragte 47.164 – 90.073 – 

 
Quelle: Destatis 2014c 

 
Auch die Finanzierung durch Drittmittel hat seit 2004 zugenommen. Im 
Jahr 2014 waren 26 Prozent der Vollzeitstellen im wissenschaftlichen 
Bereich durch Drittmittel finanziert, was neun Prozentpunkte mehr als 
2004 darstellt. Besonders hoch war die Anzahl der drittmittelfinanzierten 
Stellen bei den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ihr 
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Anteil lag bei 38 Prozent. Die Stellen wissenschaftlicher Hilfskräfte wa-
ren zu 31 Prozent durch Drittmittel finanziert (Destatis 2016b). 
 
Abbildung 14: Altersverteilung des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personals an Hochschulen im Jahr 2014 
 

 
Quelle: Destatis 2014c 
 
Abbildung 14 verdeutlicht, dass der Großteil des gesamten wissen-
schaftlichen Personals an Hochschulen zwischen 25 und 40 Jahre alt 
ist, danach fällt die Alterskurve konstant ab. Besonders jung ist das 
hauptberufliche wissenschaftliche Personal. Hier ist der Großteil (80.000 
Personen) zwischen 25 und 35 Jahren alt. Das nebenberufliche Perso-
nal hat ein größeres „Altersplateau“ zwischen 25 und 40 Jahren. Für 
beide Personalgruppen ist zu beobachten, dass nur ein kleiner Teil der 
Beschäftigten zwischen 45 und 65 Jahre alt ist, hier fallen beide Alters-
kurven konstant ab. Dies ist unter anderem auch dadurch erklärbar, 
dass die akademische Karriereleiter einem Flaschenhals gleicht, der mit 
jeder Karrierestufe und entsprechendem Alter immer schmaler wird. An 
der Spitze stehen die Professorinnen und Professoren, die allerdings nur 
12 Prozent des gesamten haupt- und nebenberuflichen Personals aus-
machen (Destatis 2014c) Zum anderen wird durch das WisszeitVG die 
Höchstdauer der Anstellung in einem befristeten Vertragsverhältnis auf 
maximal 12 Jahre (sechs Jahre vor und sechs Jahre nach der Promoti-
on) begrenzt (Bundestag 2007, Bund 2016), was zum Ausscheiden eini-
ger Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler 
aus dem Hochschulsektor führen sollte. 
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Geschlechterunterschiede 
 
Chancengleichheit ist als sozialpolitische Maxime fest im Grundgesetz 
verankert. Trotz diverser politischer Anstrengungen in den letzten Jah-
ren ist es in einigen Fach- und Forschungsbereichen der Hochschul-
branche bislang noch nicht gelungen diese Maxime entsprechend um-
zusetzen (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 2010). 

Obwohl sich in den letzten zehn Jahren die reine Beschäftigtenzahl 
der Frauen im wissenschaftlichen Bereich verdoppelt hat, so hat sich der 
Frauenanteil am gesamten wissenschaftlichen Personal nur um 
8 Prozent im betrachteten Zeitraum gesteigert, was 2014 einem Anteil 
von 38 Prozent entsprach. Damit wird klar, dass die Forderungen nach 
vollständiger Gleichberechtigung noch nicht erfüllt sind (Destatis 2014c). 

Eine Steigerung des Personalbestandes an Hochschulen für den wis-
senschaftlichen und wissenschaftsunterstützenden Bereich liegt vor. Die 
bereits genannte Verdopplung der Beschäftigtenzahlen der Frauen im 
wissenschaftlichen Bereich zwischen 2004 und 2014 hat zwar stattge-
funden, dieser Anstieg hat aber keineswegs dazu geführt, dass ein aus-
geglichener Geschlechteranteil in der Forschung zu finden ist. Die Be-
schäftigtenstruktur im wissenschaftsunterstützenden Bereich unterlag 
keinen großen Schwankungen, die Steigerung der Frauenbeschäftigten-
zahl entspricht in etwa der gesamten Personalsteigerung im wissen-
schaftsunterstützenden Bereich (ca. 10 %). Zu erkennen ist weiterhin, 
dass Frauen den weitaus größten Anteil am wissenschaftsunterstützen-
den Personal ausmachen (70 %). Das ist wohl der Tatsache geschuldet, 
dass die Aufgabenbereiche im wissenschaftsunterstützenden Bereich oft 
einfacher in Teilzeit ausgeübt werden können, was überwiegend von 
Frauen in Anspruch genommen wird (z. B. Pflegetätigkeiten, Sekretari-
atsaufgaben, Bibliothekswesen). Die Zahlen des Statistischen Bundes-
amtes zeigen, dass Frauen in allen wissenschaftsunterstützenden Tätig-
keitsbereichen wesentlich häufiger in Teilzeit beschäftigt sind als Män-
ner (Destatis 2014c). 

Im Bereich der Forschung ist zu beobachten, dass mit jeder „Stufe“ 
der akademischen Karriereleiter und mit zunehmendem Lebensalter im 
Wissenschaftsbetrieb der Frauenanteil abnimmt. Während das Ge-
schlechterverhältnis auf der Stufe der wissenschaftlichen Hilfskräfte 
(47 % Frauen) oder der Lehrkräfte für besondere Aufgaben (51 % Frau-
en) noch ausgeglichen erscheint, liegt der Frauenanteil bei den wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei 41 Prozent, bei den 
Dozentinnen und Dozenten und bei den Assistentinnen und Assistenten 
noch bei 37 Prozent und schließlich bei den Professorinnen und Profes-
soren nur noch bei 22 Prozent. Entsprechend wenig verwunderlich ist 
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der sehr geringe Frauenanteil von 11 Prozent bei den Gastprofessorin-
nen und Gastprofessoren und den Emeriti (Destatis 2014c). 

Dabei sind die Voraussetzungen scheinbar erfüllt: 2014 waren über 
die Hälfte der Hochschulabsolventinnen und -absolventen weiblich 
(Destatis 2016b). Auch bei den Promovenden zeigt sich noch ein aus-
geglichenes Bild, hier sind über 45 Prozent weiblich. Die Unterschiede 
werden erst mit dem Eintritt in eine höhere akademische Laufbahn ekla-
tant. Der Frauenanteil an den 2014 abgeschlossenen Habilitationen lag 
bei knapp 28 Prozent und mit jeder höheren Besoldungsstufe für Pro-
fessorinnen und Professoren sinkt der Anteil weiter (Frauenanteile in der 
akademischen Laufbahn 2014). Aus diesem Grund wird seit den ver-
gangenen 20 Jahren das Thema „Chancengleichheit in Wissenschaft 
und Forschung“ dauerhaft von Bund und Ländern behandelt (Gemein-
same Wissenschaftskonferenz 2010). Auf Bundesebene gehört das vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierte „Professorin-
nenprogramm“ dazu, das seit 2008 gleichstellungsfördernde Maßnah-
men an Hochschulen unterstützt (BMBF 2012). Im Zeitraum 2004 bis 
2014 ist der Anteil der Professorinnen an deutschen Hochschulen um 
70 Prozent gestiegen. Ihr Anteil an der gesamten Professorenschaft be-
trug damit 2014 knapp 22 Prozent. 
 
 
Ausländische wissenschaftliche und 
künstlerische Beschäftigte 
 
Im Jahr 2014 gaben 40.168 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des wis-
senschaftlichen und künstlichen Personals an Hochschulen ein anderes 
Land als Deutschland als ihr Herkunftsland an. Dies entspricht einem 
Anteil von 10,5 Prozent. Fast die Hälfte der ausländischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter stammt dabei aus EU-Staaten (46,3 %), weitere 
14,4 Prozent stammen aus dem übrigen Europa. Neben Europa ist Asi-
en der Kontinent aus dem die meisten ausländischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter herstammen (24,5 %). Eine Liste der Herkunftsländer 
aus denen im Jahr 2014 über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stammen ist Abbildung 15 zu entnehmen. Italien führt diese Liste mit 
2.824 Personen an, noch vor China mit 2.568 Personen (Destatis 
2014c). 
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Abbildung 15: Herkunftsländer mit über 1.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern beim wissenschaftlichen und künstlichen Personal 
 

 
Quelle: Destatis 2014c 
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Die Entwicklung der Personalstellen an 
Hochschulen 
 
 
Beamte im wissenschaftlichen und 
wissenschaftsunterstützenden Bereich 
 
Die Beamtenstruktur hat sich in den letzten zehn Jahren an Hochschu-
len wesentlich geändert, was unter anderem auf neue Reformen im 
Hochschulbereich zurückgeführt werden kann. 

Die Besoldungsgruppen bei Beamten gliedern sich in den einfachen 
Dienst (A2-A5), den mittleren Dienst (A5-A9), den gehobenen Dienst 
(A9-A13) und den höheren Dienst (A13-A16). Professorinnen und Pro-
fessoren, die ebenfalls verbeamtet sind, werden nicht nach der A-
Besoldung vergütet, sondern – je nach Eintrittsdatum – nach der C- oder 
W-Besoldung. Durch die Föderalismusreform obliegt die Gesetzge-
bungskompetenz bezüglich der Besoldung seit 2006 den Ländern 
(Deutscher Hochschulverbund 2016). 

Im wissenschaftlichen Bereich wird der höhere und der nicht höhere 
Dienst unterschieden. Zum höheren Dienst zählen die C-und W-
Besoldungsgruppen sowie die Besoldungsgruppen A13 bis A16. Nach 
dieser Eingrenzung waren im Jahr 2014 knapp 73.000 Beamtinnen und 
Beamte im wissenschaftlichen Bereich tätig, nur 750 werden dem nicht-
höheren Dienst zugeordnet. Die verbeamteten Professorinnen und Pro-
fessoren sowie die Assistentinnen und Assistenten machen einen Anteil 
von 67,8 Prozent der Beamtenschaft insgesamt aus (Destatis 2014c). 
Obwohl sich die Anzahl der Beamtinnen und Beamten im höheren 
Dienst an Hochschulen zwischen 2004 und 2014 nicht bedeutend ver-
ändert hat (-2000 Stellen), zeigen die Auswertungen, dass u. A. die 
Neuerung des Hochschulrahmengesetzes zu einer Umstrukturierung 
des wissenschaftlichen Personals und damit auch zu einer „Neubeset-
zung“ der Besoldungsgruppen geführt hat. Wurden 2004 noch knapp 
16.000 wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten nach der C1-
Besoldung vergütet, waren es im Jahr 2014 noch genau 500. Dafür hat 
sich die Anzahl des nach der A-Besoldung vergüteten wissenschaftli-
chen Personals zwischen 2004 und 2014 um den Faktor 2,7 gesteigert. 

Die Verteilung der wissenschaftsunterstützenden Personalstellen 
zeigt hingegen ein anderes Bild. Der Anteil verbeamteter Stellen an den 
gesamten Personalstellen liegt bei lediglich 6,5 Prozent. Betrachtet man 
die gesamte Anzahl der Beamtinnen und Beamten, so entfallen knapp 
55 Prozent auf den gehobenen Dienst und je ca. 20 Prozent auf den hö-
heren und mittleren Dienst und lediglich 0,5 Prozent auf den einfachen 
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Dienst. Damit sind deutschlandweit 86.000 Beamtinnen und Beamte an 
Hochschulen beschäftigt. Davon sind über 83 Prozent dem wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personal zuzuordnen, 17 Prozent dem 
wissenschaftsunterstützenden Personal (Destatis 2014c). 
 
 
Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
 
Laut § 42 des Hochschulrahmengesetzes gehören der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und -lehrer die Professorinnen und Professoren 
und Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren an, die entweder zu 
Beamtinnen und Beamte auf Zeit oder auf Lebenszeit berufen werden. 

Mit dem Professorenbesoldungsreformgesetz (ProfBesReform G) 
wurde im Jahr 2002 die Besoldungsordnung C für verbeamtete Profes-
sorinnen und Professoren an Hochschulen durch die Besoldungsord-
nung W abgelöst. In der Übergangsphase zwischen 2002 und 2005 war 
es neu berufenen Professorinnen und Professoren laut Bundesbesol-
dungsgesetz selbst überlassen, nach welcher Besoldungsordnung sie 
vergütet werden wollten. Ab dem 1. Januar 2005 trat dann die Besol-
dungsordnung W verbindlich in Kraft (Besoldungsgruppen nach dem 
Bundesbesoldungsgesetz). 

Im Jahr 2014 waren an deutschen Hochschulen über 45.000 Profes-
sorinnen und Professoren und beschäftigt. Den größten Anteil an der 
gesamten Professorenschaft nehmen im Jahr 2014 die W2-
Professorinnen und Professoren mit insgesamt über 15.000 Stellen ein, 
gefolgt von den W3-Professorinnen und Professoren mit über 9.700 
Stellen. Die Mehrheit (80 %) der Professorinnen und Professoren sind 
auf Lebenszeit verbeamtet. Während unter den C-Professorinnen und 
Professoren Verbeamtungen auf Zeit eher selten sind (ca. 6 %), waren 
dagegen im Jahr 2014 knapp 17 Prozent der W-Professorinnen und Pro-
fessoren in einem Beamtenverhältnis auf Zeit berufen (Destatis 2014c). 

Abbildung 16 verdeutlicht nochmal die bereits beschriebene Entwick-
lung. Inhaberinnen und Inhaber einer W-Professur sind im Mittel deutlich 
jünger als ihre Kolleginnen und Kollegen auf einer C-Professur. Da eine 
C-Professur seit der Gesetzesänderung nicht mehr angetreten werden 
kann, hat sich auch die Altersstruktur der Professorinnen und Professo-
ren in dieser Besoldungsstufe entsprechend geändert. Freigewordene 
Stellen durch Emeritierung von C-Professorinnen und C-Professoren 
werden nun mit (jüngeren) W-Professorinnen und W-Professoren be-
setzt, was die Linksschiefe der Alterskurve bei den C-Professuren er-
klärt. 
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Abbildung 16: Altersverteilung der Inhaberinnen und Inhaber von W- und 
C-Professuren an Hochschulen 
 

 
Quelle: Destatis 2014c 
 
Deutlich gesteigert haben sich die Beschäftigtenzahlen der, durch die 
Neuerung des Hochschulrahmengesetztes 2002, eingeführten Junior-
professur. Auf die besondere Beschäftigungssituation der Juniorprofes-
sorinnen und -professoren wird im Folgenden eingegangen (Destatis 
2014c). 
 
 
Die Juniorprofessur 
 
Seit Februar 2002 ist die Juniorprofessur, durch eine Neuerung des 
Hochschulrahmengesetzes (5. HRGÄndG), Bestandteil deutscher Uni-
versitäten. Dabei werden Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 
der Statusgruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer zuge-
ordnet. Zu dieser Gruppe zählen, bis auf landestypische Ausnahmen, 
die Professorinnen und Professoren und Juniorprofessorinnen und Juni-
orprofessoren. Die Juniorprofessur stellt damit einen alternativen Quali-
fizierungsweg zu einer Hochschulprofessur dar (Jörg Rössel und Katha-
rina Landfester 2003). Obwohl die Juniorprofessur seit der Gesetzesän-
derung fester Bestandteil der Hochschullandschaft ist, stieg die Zahl der 
Habilitationen im Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent an, 
was die nach wie vor hohe Bedeutung des „zweiten Buches“ (Habilitati-
onsschrift) für viele Wissenschaftsbereiche deutlich macht (Statistisches 
Bundesamt). 
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Entscheidend für diese Änderung war, dass Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und Nachwuchswissenschaftlern mit herausragender Disserta-
tion die Chance zu eigenständiger Forschung und Lehre gegeben wer-
den sollte – auch ohne Habilitation. Doktorinnen und Doktoren können 
damit befristet auf sechs Jahre auf eine Juniorprofessur berufen werden. 
Voraussetzung für die Berufung zur „ordentlichen“ Professur ist eine 
entsprechende Weiterqualifizierung, die nach dem Ablauf der sechs Jah-
re auch überprüft wird (Kalina und Köppel 2003). Die Zwischenevaluati-
on stellt die letzte Qualifikationsprüfung vor der Bewerbung um eine Le-
benszeitprofessur dar und ersetzt damit die Habilitation. Wie das Verfah-
ren abläuft und welche Anforderungen gestellt werden obliegt den Lan-
desgesetzgebern und der Universität (Hartmer und Detmer 2011). 

Einen anderen Qualifizierungsweg zur Hochschulprofessur stellte die 
Nachwuchsgruppenleitung dar. Post-Docs mit herausragenden Leistun-
gen können sich ca. 2 bis 6 Jahre nach ihrer Promotion (Post-Doc-
Phase) auf entsprechende Förderprogramme bewerben. Sie sind dann 
in einem auf fünf Jahre befristeten Angestelltenverhältnis an der Hoch-
schule tätig (DFG 2014). 

Vor der Änderung des Hochschulrahmengesetzes durchliefen die 
Anwärterinnen und Anwärter auf eine Professur die Etappen des wis-
senschaftlichen Assistenten oder der wissenschaftlichen Assistentin (ein 
Qualifikationsamt zur Anfertigung der Habilitation), die der wissenschaft-
lichen Oberassistentin oder des wissenschaftlichen Oberassistenten (mit 
Habilitation – Vorbereitung zur Professur) bzw. der Hochschuldozentin 
oder des Hochschuldozenten. Wissenschaftliche Assistentinnen und As-
sistenten erhielten nach der Habilitation und nach entsprechender Prü-
fung der wissenschaftlichen Eignung eine Lehrbefugnis (als Privatdo-
zentin oder Privatdozent). An Stelle dieser drei Ämter trat nun durch die 
Gesetzesänderung die Juniorprofessur (Hartmer und Detmer 2011). 

Die Änderung des Hochschulrahmengesetzes kann als entschiedener 
Paradigmenwechsel an Hochschulen angesehen werden, da nun unter-
halb der Statusgruppe der „ordentlichen“ Professorinnen und Professo-
ren, nur noch Juniorprofessorinnen und -professoren und wissenschaft-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden sind. Dadurch hat sich 
der akademische Mittelbau, der vor der Gesetzesänderung zusätzlich 
noch aus Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten und Assisten-
tinnen und Assistenten bestand, strukturell deutlich verändert (Hartmer 
und Detmer 2011) (vgl. auch Tabelle 1). 

2014 sind an deutschen Universitäten 1.613 Juniorprofessorinnen 
und -professoren beschäftigt (40 % Frauen, 60 % Männer), 96 Prozent 
davon in Vollzeit. Damit zeigt sich die Geschlechterverteilung wesentlich 
ausgeglichener, als dies bei W2-Professuren (26 % Frauen) oder W3-
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Professoren (21 %) der Fall ist. Juniorprofessur-Stellen wurden 2014 zu 
81 Prozent aus Grundmitteln finanziert und zu 16 Prozent aus Drittmit-
teln (Destatis 2014c). Seit dem Jahr 2004 mit 411 berufenen Juniorpro-
fessuren, hat sich deren Anzahl bis 2014 vervierfacht. Die Juniorprofes-
sur gilt mittlerweile als gleichwertig zur Habilitation und als Vorausset-
zung zur Vollprofessur. Allerdings wurden diese Stellen in der Regel 
nicht wie gewünscht mit der Möglichkeit zur Erlangung einer Dauerstelle 
versehen (Tenure Track). Die Karriereperspektiven einer Juniorprofes-
sur werden daher oft als bedenklich angesehen (Pasternack 2011, Ste-
phan Klecha und Wolfgang Krumbein 2008). 
 
 
Der akademische Mittelbau 
 
Zum akademischen Mittelbau zählt das examinierte und häufig auch 
graduierte wissenschaftliche Personal an Hochschulen, das keinen 
Lehrstuhl vertritt, also wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten, Privatdozentin-
nen und Privatdozenten, Lehrbeauftragte sowie Lehrkräfte für besonde-
re Aufgaben. 

Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die unterschiedlichen Personalstel-
len im akademischen Mittelbau und deren Aufgabenbereich: 
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Tabelle 2: Der Akademische Mittelbau 
 
Privatdozentinnen 
und Privatdozenten 

• habilitiert, haben aber noch keinen Ruf erhalten 
• nicht zwingend an der Universität angestellt 
• sind zur Lehre verpflichtet 

Wissenschaftliche 
Assistentinnen und 
Assistenten 

• promoviert 
• arbeiten an ihrer Habilitation, oder 
• warten auf einen Ruf zur Juniorprofessur 
• seit 2002 nicht mehr als Personalstelle an Hoch-

schulen vorgesehen 
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 

• examiniert 
• arbeiten an ihrer Promotion 

Akademische Räte 
bzw. Studienräte im 
Hochschuldienst 

• haben meist unbefristete Dienstverhältnisse 
• höhere Lehrtätigkeit 

Lehrbeauftragte • examiniert, meinst auch promoviert 
• werden nur für die abgehaltenen Lehrveranstal-

tungen bezahlt 
 
Quelle: Kalina und Köppel 2003 

 
Nach dieser Einteilung des akademischen Mittelbaus waren 2014 insge-
samt knapp 290.000 Personen im akademischen Mittelbau beschäftigt, 
das sind 76 Prozent des gesamten wissenschaftlichen Personals an 
Hochschulen (Destatis 2014c). 

Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen den 
größten Anteil des akademischen Mittelbaus aus, ihr Anteil liegt bei 
61 Prozent. Wie bereits eingangs erwähnt, sind entfristete Beschäfti-
gungsformen im akademischen Mittelbau eher selten. Lediglich 
8 Prozent des gesamten Personals im akademischen Mittelbau sind 
Vollzeit und auf Dauer angestellt. Unterschiede zeigen sich allerdings je 
nach Personalgruppe. Bei den akademischen (Ober-)Rätinnen und 
(Ober-)Räten liegt der Anteil der unbefristet Vollzeitbeschäftigten bei 
66 Prozent (Destatis 2014c). 

Durch die Neuerung des Hochschulrahmengesetzes von 2002 und 
die Einführung der Juniorprofessur wurden die Ämter der wissenschaftli-
chen (Ober-)Assistentinnen und -assistenten, bzw. der Hochschulassis-
tentinnen und -assistenten und die der Hochschuldozentinnen und -do-
zenten abgeschafft (Kalina und Köppl 2003). Diese Ämter boten im 
Rahmen einer Verbeamtung auf Zeit die Möglichkeit zur Qualifikation 
und Vorbereitung auf eine ordentliche Professur. Im Jahr 2014 lag ihr 
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Anteil am gesamten akademischen Mittelbau bei etwas über einem Pro-
zent, zehn Jahre zuvor lag der Anteil noch bei 7 Prozent. Trotz der „Ab-
schaffung“ der Assistenten- und Dozenten-Ämter hat sich der Anteil des 
gesamten akademischen Mittelbaus zwischen den Jahren 2004 und 
2014 um knapp 38 Prozent erhöht. Dies ist maßgeblich der Erhöhung 
der Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
schuldet. Ihre Anzahl hat sich zwischen 2004 und 2014 um 40 Prozent 
erhöht. Auch die Gruppe der Lehrbeauftragten verzeichnete in diesem 
Zeitraum einen enormen Zuwachs von 46 Prozent (Destatis 2014c). 
Lehrbeauftragte sind weder als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 
noch als Honorarkräfte zu bezeichnen. Sie stehen mit den Hochschulen 
in einem „öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis eigener Art“, wobei ihre 
Lehrtätigkeit oft unentgeltlich ist (GEW 2015). 

Interessant an den beschriebenen Entwicklungen ist, dass sowohl 
Lehrbeauftragte, als auch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die mittlerweile einen Großteil des akademischen Mittelbaus 
ausmachen, als prekär beschäftigt eingestuft werden können. Damit hat 
die Änderung des Hochschulrahmengesetzes zu einer erheblichen Pre-
karisierung des wissenschaftlichen Nachwuchses beigetragen. 

 
 

Das wissenschaftsunterstützende Personal 
 

Eine wichtige Säule des Hochschulbetriebes stellt das wissenschaftsun-
terstützende Personal dar. Hierunter fallen beispielsweise das Verwal-
tungspersonal, wie Sekretärinnen und Sekretäre, das Bibliotheksperso-
nal oder das technische Personal, wie Hausmeisterinnen und Hausmeis-
ter. Im Jahr 2014 waren über 290.000 Personen im wissenschaftsunter-
stützenden Bereich an Hochschulen beschäftigt. Davon entfallen knapp 
90.000 Stellen auf das Verwaltungspersonal, 10.000 Stellen auf das Bib-
liothekspersonal und 56.000 auf das Technische Personal. Wie bereits 
in Kapitel „Internationaler Vergleich öffentlicher Ausgaben im Hoch-
schulbereich“ erwähnt, wird das wissenschaftsunterstützende Personal 
eher von Frauen dominiert. Besonders in den Aufgabenbereichen des 
Verwaltung-, Pflege- und Bibliothekswesens liegen die Frauenanteile 
zwischen 70 und 80 Prozent. Auffällig ist, dass dies auch Bereiche sind, 
in denen die Teilzeitbeschäftigung relativ hoch bei über 40 Prozent liegt. 
Das technische Personal, mit einem Frauenanteil von 43,7 Prozent, ist 
nur zu 29,2 Prozent in Teilzeit beschäftigt (Destatis 2014c). 

Die öffentlichen Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen werden 
in unterschiedliche „Ränge“ unterteilt. Dazu zählt der einfache, mittlere, 
gehobene und höhere Dienst. Die Entgeltgruppen reichen dann entspre-
chend von E1 bis E13 und bei einer Verbeamtung von A2 bis A13. Ab-
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bildung 17 gibt zudem Aufschluss über die Verteilung der Dienstbe-
zeichnungen und den jeweiligen Beschäftigtenzahlen. 

 
Abbildung 17: Beschäftigtenzahlen und Dienstbezeichnung im 
wissenschaftsunterstützenden Bereich 
 

 
Quelle: Destatis 2014c 
 
Ein Großteil des wissenschaftsunterstützenden Personals ist in einem 
Angestelltenverhältnis beschäftigt, ihr Anteil liegt bei 87 Prozent (Perso-
nal an Hochschulen 2014). Davon sind ca. 6,7 Prozent im höheren 
Dienst beschäftigt, zu denen die Entgeltgruppen E13–15 zählen (bzw. 
entsprechend BAT). Verbeamtungen im wissenschaftsunterstützenden 
Bereich sind eher selten, dieser Anteil am gesamten wissenschaftsun-
terstützenden Personal liegt bei 6,5 Prozent (Destatis 2014c). 

Im Jahr 2014 waren 15.145 Auszubildende an Hochschulen beschäf-
tigt. Die Zahl der Auszubildenden an Hochschulen verzeichnet in den 
letzten zehn Jahren nur einen leichten Anstieg (+5,3 %). Die große 
Mehrheit der Auszubildenden (94,1 %) ist an Universitäten beschäftigt, 
5,6 Prozent an Fachhochschulen, der Rest verteilt sich auf die übrigen 
Hochschularten. Der Frauenanteil an den Auszubildenden an Hochschu-
len lag 2014 bei 64,8 Prozent (Destatis 2014c). 
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Hochschulen als Ausbildungsbetriebe – Beispiel der Hoch-
schule Darmstadt (Ausbildung an der Hochschule Darmstadt) 
 
An der Hochschule Darmstadt können Ausbildungsberufe aus den 
verschiedensten Bereichen absolviert werden. Die Universität wirbt 
dabei mit dem besonderen Umfeld, geprägt von Lehre und For-
schung. Das Angebot reicht hierbei von IT-Berufen (z. B. IT-
Systemelektroniker/in oder Informatikkauffrau/-mann), über ge-
werblich-technische Ausbildungsplätze (z. B. Elektroniker/in oder 
Feinwerkmechaniker/in im allgemeinen Maschinenbau) bis hin zur 
Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich in der Verwaltung 
(z. B. Kauffrau/-mann für Büromanagement). 
 

Im internationalen Vergleich konnte in den letzten Jahren der Trend be-
obachtet werden, dass die Stellen des wissenschaftsunterstützenden 
Personals auf Kosten des wissenschaftlichen Personals erhöht worden 
sind (Andreas Langer und Andreas Schröer 2011). Dieser Trend konnte 
in Deutschland bisher so nicht beobachtet werden, rein quantitativ be-
trachtet haben sich die Stellen im wissenschaftsunterstützenden Perso-
nal kaum verändert. Allerdings scheint es so zu sein, dass sich ein quali-
tativer Wandel in der Personalstruktur vollzieht. In den letzten Jahren 
konnte eine deutliche Zunahme für den höheren und gehobenen Dienst 
verzeichnet werden, hingegen eine Abnahme in den Bereichen des mitt-
leren und einfachen Dienstes, wozu beispielsweise die Beschäftigungs-
gruppen der Reinigungs- und Wartungskräfte zählen (Andreas Langer 
und Andreas Schröer 2011). 

 
 

Prekäre Beschäftigung an Hochschulen 
 

Die gesetzliche Lage 
 

Im Jahr 2014 hatten 27 Prozent des gesamten hauptberuflichen wissen-
schaftlichen Personals eine unbefristete Vollzeitstelle. Besonders die 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler des 
akademischen Mittelbaus stellen eine problematische Personalgruppe 
dar, da Zeitverträge und Drittmittelfinanzierung die Regel sind. Lediglich 
15 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 
Hochschulen hatte 2014 eine unbefristete Vollzeitstelle. Der Anteil der 
unbefristet Vollzeitbeschäftigten am gesamten hauptberuflichen wissen-
schaftsunterstützenden Personal lag 2014 bei 48 Prozent. 

Die Befristungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen kön-
nen auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (Wiss-
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ZeitVG) oder dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) erfolgen, wel-
che also für das wissenschaftliche Personal bzw. wissenschaftsunter-
stützenden Personal Gültigkeit hat. Das Wissenschaftszeitvertragsge-
setz stellt seit 2007 die rechtliche Grundlage für die Befristung von Ar-
beitsverträgen des wissenschaftlichen Personals an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen dar. Zuvor war dies Bestandteil des HRG 
(ver.di 2015). 

Im Frühjahr 2016 wurde einer Gesetzesänderung des WissZeitVG im 
Bundesrat zugestimmt, welche unter anderem die ausgeweitete Kurzbe-
fristungspraxis an Hochschulen eindämmen sollte (BMBF 2015). Seit 
2016 gilt nun, dass eine Befristung, die auf der Grundlage einer ange-
strebten Qualifizierung erfolgt, nur erfolgen darf, wenn das Beschäfti-
gungsverhältnis der eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung dient. 
Dabei bleibt es bei der Regelung, dass sechs Jahre vor und sechs Jahre 
nach der Promotion eine befristete Beschäftigung erfolgen darf. Wenn 
die Befristung auf der Grundlage einer Drittmittelfinanzierung erfolgt, 
dann muss die Befristung auch der Projektlaufzeit entsprechen. Des 
Weiteren ist der Abschluss befristeter Verträge im Drittmittelbereich un-
abhängig davon möglich, ob die Höchstgrenzen für die sachgrundlose 
Befristung nach § 2 Absatz 1 bereits ausgeschöpft sind oder nicht (GEW 
2014). 

Zudem darf ab 2016 wissenschaftsunterstützendes Personal an 
Hochschulen nicht mehr über das WissZeitVG befristet beschäftigt wer-
den. Eine Befristung kann hier nur auf der Grundlage des allgemeinen 
Arbeitsrechts erfolgen, also nach dem Teilzeit-und Befristungsgesetz 
(TzBfG) (GEW 2016). Hier wird zwischen sachgrundloser Befristung und 
Sachgrundbefristung unterschieden. Sachgrundlos können wissen-
schaftsunterstützende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maximal zwei 
Jahre beim gleichen Arbeitgeber befristet werden. An Hochschulen ist 
die Situation insofern eine besondere, als dass das jeweilige Bundes-
land als Arbeitgeber zu betrachtet ist, nicht die Hochschule selbst15. 
Sachgrundlos befristete Arbeitsverträge an Hochschulen können nach 
dem Ablauf der Frist nicht erneut verlängert werden. Entweder es erfolgt 
eine Festanstellung oder die Kündigung. 

Liegt ein Sachgrund vor, wie die Vertretung eines anderen Arbeit-
nehmers, kann die Befristung die Frist von zwei Jahren auch überschrei-
ten, solange stets ein Sachgrund für die Befristung vorliegt. Allerdings 
besteht für Beschäftigte an Hochschulen für einen Einzelvertrag eine 

15 Ausnahmen sind Berlin, Frankfurt/Oder (EUV), NRW, Niedersachsen und Hessen. 
Hier trifft der beschriebene Umstand nicht mehr zu, da die Hochschulen zu Stiftun-
gen oder Anstalten des öffentlichen Rechts mit Dienstherreneigenschaften geworden 
sind. 
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Befristungsdauer von höchstens sieben Jahren (Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder 2006). 
 
 
Das wissenschaftliche Personal 
 
Die Auswertungen der Hochschulstatistik des Statistischen Bundesam-
tes zeigen, dass der Anteil des befristet angestellten wissenschaftlichen 
Personals am gesamten Vollzeit-Personal an Hochschulen bei 
57 Prozent liegt. Hier darf allerdings nicht vergessen werden, dass be-
sonders die Verträge dienstälterer Professorinnen und Professoren, die 
noch nach den Besoldungsstufen C2 bis C4 bezahlt wurden, zu einem 
großen Anteil unbefristet beschäftigt sind. Nur 2 bis 3 Prozent sind auf 
Zeit angestellt. Bei den Besoldungsstufen W2 bis W3 liegt der Befris-
tungsanteil zwischen und 7 und 15 Prozent (Destatis 2014c). Dies könn-
te an den neuen Regelungen für die W-Besoldung liegen, da die Profes-
sorinnen und Professoren nicht mehr automatisch verbeamtet werden, 
sondern mit der jeweiligen Hochschule ihre Beschäftigungskonditionen 
und auch die Verbeamtung aushandeln (Radau 2010). In den letzten 
Jahren konnte beobachtet werden, dass die Professur im Angestellten-
verhältnis immer häufiger wird (Deutscher Hochschulverband 2016). 

Die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren sind nur noch befris-
tet an Hochschulen beschäftigt, sie sind entweder Beamtinnen und Be-
amten auf Zeit oder Angestellte in einem privatrechtlichen Dienstverhält-
nis (Radau 2010). Auch ihr Anteil an der gesamten Professorenschaft 
hat sich in den letzten zehn Jahren deutlich gesteigert. Lag der Anteil 
2004 noch bei einem Prozent, so hat sich der Anteil 2014 auf 
3,6 Prozent gesteigert (Destatis 2014c). 

Im akademischen Mittelbau sind befristete Verträge eher die Regel. 
Über 84 Prozent dieser gesamten Gruppe (in Voll- und Teilzeit)16 sind 
befristet beschäftigt. Betrachtet man nur die Vollzeitbeschäftigten, so 
sind 77 Prozent befristet angestellt, bei den Teilzeitbeschäftigten sind es 
93 Prozent (Destatis 2014c). 

Laut GEW haben neun von zehn wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern einen befristeten Arbeitsvertrag (GEW 2016). Für die 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Angestellten-
verhältnis deckt sich dieser Befund in etwa mit den Zahlen der Hoch-
schulstatistik des Statistischen Bundesamtes. Von den vollzeitbeschäf-
tigten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Hoch-

16 Die Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beinhalten akade-
mische Räte, Oberräte, Direktoren, wissenschaftliche Mitarbeiter im Angestelltenver-
hältnis und wissenschaftliche Mitarbeiter. 
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schulen sind knapp 85 Prozent auf Zeit angestellt, nur 15 Prozent auf 
Dauer. Besonders eindeutig fällt die Bilanz bei den wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Teilzeit aus. Insgesamt sind über 
71.000 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Angestell-
tenverhältnis in Teilzeit beschäftigt. Fast 95 Prozent davon ist befristet 
beschäftigt. Nur 3.881 Teilzeitbeschäftigte (5,5 %) haben eine Festan-
stellung an deutschen Hochschulen (Destatis 2014c). 

Die Zahlen verdeutlichen, dass der akademische Mittelbau an deut-
schen Hochschulen zu einem beachtlichen Teil aus Personen besteht, 
die einen befristeten Arbeitsvertrag haben. Laut dem Bundesbericht 
„Wissenschaftlicher Nachwuchs“17 hat dies eine erheblich Fluktuation an 
Hochschulen zur Folge, die auch mit einer hohen Ausscheidungsquote 
junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einhergeht. Im Jahr 
2009 sind insgesamt 17,3 Prozent der Beschäftigten aus dem wissen-
schaftlichen Mittelbau an Universitäten ausgeschieden. In knapp drei 
Vierteln aller Fälle war der Ablauf der Befristung der Ausscheidegrund. 
Das Geschlechterverhältnis zwischen Ausgeschiedenen und Verbliebe-
nen hält sich in etwa die Waage, allerdings sind etwa 2 Prozent mehr 
Frauen aus Universitäten ausgeschieden. Des Weiteren konnte festge-
sellt werden, dass über 60 Prozent der Promovierten eineinhalb Jahre 
nach dem Abschluss der Promotion in die Privatwirtschaft gewechselt 
sind. Aus diesem Grund wird befürchtet, dass talentierter wissenschaftli-
cher Nachwuchs für die Forschung aufgrund der prekären Arbeitsbedin-
gungen auf Dauer nicht zu halten ist (BMBF 2013). Doch nicht nur das 
Wechseln in die Privatwirtschaft stellt einen Verlust talentierter Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler für die Universitäten dar, sondern 
auch der Wechsel an andere Universitäten, besonders außerhalb von 
Deutschland. Dieser Verlust wird häufig mit dem Begriff „Drain Brain“ 
(wörtlich: Gehirn-Abfluss) beschrieben, der als übergeordneter Begriff 
für Abwanderung von qualifizierten Fachkräften oder Wissenschaftlern 
verwendet wird (Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 2009). 
So konnte festgesellt werden, dass besonders die USA als attraktiverer 
Forschungsstandort wahrgenommen wird, für den sich in erster Linie die 
akademischen Spitzenforscherinnen und -forscher aus Deutschland ent-
scheiden, da sie dort bessere Arbeitsbedingungen erwarten. Um Stellen 
oder Studienplätze an US-amerikanischen Universitäten konkurrieren 
die Besten der Welt. In Deutschland existiert ein entsprechender interna-
tionaler Wettbewerb (noch) nicht (Allmendinger und Eickmeier 2003). 

17 Mit Fertigstellung des vorliegenden Reports erschien eine aktualisierte Version des 
Bundesberichts Wissenschaftlicher Nachwuchs (2017). Im Wesentlichen bleiben die 
angesprochenen Probleme bestehen. 
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Das Problem des Drain Brain wird nach und nach erkannt und erste so-
genannte Rückkehr-Programme sollen den Forschungsstandort 
Deutschland wieder attraktiv für einst abgewanderte Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler machen. So gelang es beispielsweise dem 
durch die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung mit 
5,8 Millionen Euro geförderten Programm „Rückkehr deutscher Wissen-
schaftler aus dem Ausland“ der German Scholars Organization (GSO) 
innerhalb von sechs Jahren (Laufzeit: 2006 bis 2012) insgesamt 52 Pro-
fessorinnen und Professoren an deutsche Universitäten zurückzuholen. 
Bis zu 100.00 Euro erhielten jene Hochschulen, die bereits in Beru-
fungsverhandlungen mit deutschen Hochschullehrerinnen und -lehrern 
im Ausland standen, die dazu genutzt werden konnten, die Rahmenbe-
dingungen des deutschen Arbeitsplatzes attraktiver zu gestalten und 
somit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein international 
konkurrenzfähiges Angebot zu schaffen. 

Rückkehrwillige in Nordamerika lebende deutsche Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler können sich seit 2003 auch an die Organisati-
on GAIN (German Academic International Network), ein Netzwerk deut-
scher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Nordamerika, wen-
den, um sich über Fördermöglichkeiten aller großen Forschungs- und 
Förderorganisationen für die transatlantische Kooperation und Rückkehr 
nach Deutschland beraten zu lassen und auszutauschen. Im Rahmen 
der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von 
Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen konnten tau-
sende Stellen geschaffen werden und unterschiedlichste Programme 
versuchen nun rückkehrbereite Forschende und Lehrende etwa durch 
Stipendien, Reisekostenzuschüssen oder Förderprogrammen zurück 
nach Deutschland zurück zu locken. Perspektivisch scheint es aktuell 
insbesondere wichtig langfristige Karriereoptionen zu schaffen, um wirk-
lich attraktive und konkurrenzfähige Angebote in Deutschland schaffen 
zu können (academics.de, GAIN). 
 
 
Lehrbeauftragte 
 
Eine besonders prekäre Beschäftigungssituation konnte in den letzten 
Jahren für Lehrbeauftragte festgesellt werden. Aktuell sind mehr als 
90.000 Lehrbeauftragte an Hochschulen beschäftigt, ihre Zahl hat sich in 
den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt. Mittlerweile garantieren sie 
das vielfältige Lehrangebot an Universitäten und Hochschulen und stel-
len damit einen wichtigen Eckpfeiler der Lehre und Forschung an Hoch-
schulen dar (GEW 2015). 
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Die ursprüngliche Idee war, dass Personen aus dem Berufsleben für 
Lehrveranstaltungen gewonnen werden sollten, damit die Lehrveranstal-
tungen um Erfahrungen aus der Praxis bereichert werden. Die vorherr-
schende Meinung ist nach wie vor, dass diese Personen den Lehrauf-
trag aus intrinsischen Motiven (also unentgeltlich) gerne annehmen. 
Hauptberufliche Spezialistinnen und Spezialisten, beispielsweise aus 
der Wirtschaft, machen allerdings nur noch einen kleinen Teil der Lehr-
beauftragten an Hochschulen aus. Den größten Teil der von Lehrbeauf-
tragten übernommenen Lehrveranstaltungen übernehmen zumeist Pri-
vatdozentinnen und Privatdozenten, die verpflichtet sind Lehrveranstal-
tungen abzuhalten, da sie sonst ihre Lehrberechtigung verlieren. 

Die Definition des Hochschulrahmengesetzes zu Lehrbeauftragten ist 
relativ allgemein gehalten und wurde als Personalkategorie in die jewei-
ligen Landeshochschulgesetze übernommen. Eine umfassende arbeits-
rechtliche Regelung ist in keinem Bundesland gegeben, da der Einsatz 
von Lehrbeauftragten ursprünglich nur als Ergänzung zum Lehrangebot 
vorgesehen war. Durch den verstärkten Einsatz in den letzten Jahren, 
werden allerdings umfassende Regelungen dringend notwendig. 

Lehrbeauftragte stehen mit der Hochschule in keinem arbeitsrechtli-
chen Verhältnis, sie arbeiten auf Honorarbasis oder unentgeltlich. Weder 
eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall noch bezahlter Urlaub ist vorge-
sehen. Auch eine Altersabsicherung oder Beiträge zur Kranken- oder 
Pflegeversicherung werden von den Hochschulen nicht geleistet. 

Die Vergütung für eine abgehaltene Einzelstunde im Semester liegt – 
je nach Bundesland – zwischen 20 und 55 Euro (GEW 2015). Laut einer 
Umfrage des GEW BERLIN stellt der Lehrauftrag für knapp 50 Prozent 
der befragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die hauptberuf-
liche Tätigkeit dar. 60 Prozent gaben an ein Nettoeinkommen von unter 
1.000 Euro im Monat zu haben, wovon zwei Drittel der Befragten nicht 
leben können (Dr. Irmtraud Schlosser). 
 
 
Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte 
 
Bildung ist in Deutschland in erster Linie Ländersache. Daher unter-
scheiden sich der institutionelle Aufbau von Hochschulen und die Per-
sonalkategorien der Beschäftigten in den 16 Bundesländern. Mitunter 
handelt es sich dabei lediglich um unterschiedliche Begrifflichkeiten. 
Manchmal ergeben sich daraus aber auch große Unterschiede in der 
Sache: So profitieren beispielsweise die studentischen Hilfskräfte in Ber-
lin davon, dass das dortige Hochschulgesetz eine reguläre Vertragslauf-
zeit von zwei Jahren vorsieht. Etwas Vergleichbares gibt es in den ande-
ren Bundesländern nicht. 
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An Hochschulen ist zu unterscheiden zwischen drei Gruppen von 
Personen auf Hilfskraftstellen, den Studierenden ohne Studienabschluss 
(studentische Hilfskräfte), den Studierenden mit erstem Studienab-
schluss und wissenschaftliche Hilfskräfte mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Hochschulbildung. Die vom jeweiligen Landeshochschul-
recht definierten Personalkategorien decken sich nicht immer voll mit 
diesen Begrifflichkeiten. So wird die zweite Gruppe in einigen Bundes-
ländern ebenfalls als „studentische Hilfskräfte“ bezeichnet, obwohl sie 
eigentlich den wissenschaftlichen Hilfskräften zuzuordnen ist und ein 
höherer Stundensatz vorgesehen ist. Immer wieder weisen Hochschulen 
Beschäftigungsverhältnisse als Hilfskraftstellen aus, die aber faktisch 
keine sind bzw. keine sein dürften: Bei Tätigkeiten ohne engen Bezug zu 
Forschung und Lehre kann es sich nicht um Hilfskraftstellen handeln. 
Wenn Hilfskräfte stattdessen die gleichen Arbeiten mit losem oder kei-
nem Bezug zu Forschung und Lehre verrichten, die üblicherweise von 
regulären Tarifbeschäftigten ausgeübt werden, dann haben sie auch 
Anspruch auf tarifliche Bezahlung. 

Nur in Berlin gibt es mit dem Tarifvertrag für studentische Beschäftig-
te eine tarifvertragliche Regelung für diese Gruppe. Die einzige außer-
halb Berlins geltende Regelung ist eine Richtlinie der TdL, die Höchsts-
ätze für die Bezahlung von Hilfskräften vorschreibt. Hierbei handelt es 
sich lediglich um eine Selbstbindung der Arbeitgeber, mit der die Bun-
desländer sich davor schützen, von anderen Bundesländern überboten 
zu werden. Um die Belange der Hilfskräfte geht es dabei nicht, denn die 
Stundensätze dürfen beliebig weit nach unten abweichen. Seit dem am 
01. Januar 2015 in Kraft getretene Mindestlohngesetz (MiLoG) liegt die-
ser Betrag bei 8,50 Euro je Zeitstunde (George et al. 2015). 

 
 

Einkommensentwicklung des Personal an 
Hochschulen 
 
Tarifbeschäftigte 2016 am wissenschaftlichen und 
wissenschaftsunterstützenden Personal 
 
Seit dem 1. November 2006 gilt an Hochschulen der Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) mit seinen wissenschaftsspezifi-
schen Sonderregelungen (TV-L/Wissenschaft). Der TV-L hat den Bun-
des-Angestelltentarifvertrag (BAT) abgelöst. In Berlin gilt der TV-L seit 
dem 1. Januar 2011. In Hessen gilt der TV-H (DGF). Der Tarifvertrag gilt 
weder für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte, noch für ge-
ringfügig Beschäftigte. Für Praktikantinnen und Praktikanten sowie Aus-
zubildende gibt es jeweils einen eigenen Tarifvertrag innerhalb des TV-L 
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(Tarifgemeinschaft deutscher Länder 2015, Tarifvertrag (TV-L) – Zu-
sammenfassung Hochschule 2013). 

Öffentliche wissenschaftliche Einrichtungen, wie beispielsweise die 
Max-Planck- oder die Fraunhofer-Gesellschaft, vereinbaren einzelver-
traglich den TVöD. Ausnahmen bestehen z. B. beim KIT Karlsruhe, dem 
Forschungszentrum Jülich, dem Helmholtzzentrum Berlin und dem 
Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg, die reguläre 
Tarifverträge abgeschlossen haben. In der Leibniz Gemeinschaft (Wis-
senschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz; WGL) mit ihren 91 
außerhochschulischen Forschungs- und Infrastruktureinrichtungen 
(Stand 2017) werden einzelvertraglich sowohl der TV-L als auch der 
TVöD Bund oder Kommunen vereinbart (GWK). 

Aufgrund der Neuregelung des TV-L wird die Vergütung, wie auch im 
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) geregelt, unabhängig 
vom Familienstand und Alter der Beschäftigten gezahlt. Es erfolgt zu-
nächst eine Eingruppierung in eine der 15 Entgeltgruppen. Der Aufstieg 
innerhalb einer Entgeltgruppe erfolgt nach Ablauf eines festgelegten 
Zeitraums, der zwischen einem und fünf Jahren liegen kann. Je nach in-
dividueller Leistung, kann sich der Zeitpunkt des Aufstieges verlängern 
oder verkürzen. 

Im Vergleich zum BAT sind einige zusätzliche Zahlungen verändert 
worden oder weggefallen: Weihnachts- und Urlaubsgeld wurden im BAT 
getrennt ausgezahlt, im TV-L werden diese Zahlungen in eine Jahres-
sonderzahlung zusammengefasst, die abhängig von der Entgeltgruppe 
ist. Der Ortszuschlag, der einen Familienzuschlag darstellt, entfällt mit 
der neuen Regelung, da die Eingruppierung in eine der 15 Entgeltgrup-
pen unabhängig vom Alter und Familienstand erfolgt. Neu hinzugekom-
men sind leistungsabhängige Prämien, die innerhalb der Wissenschaft 
gezahlt werden können (DFG). 

Im Jahr 2014 waren an Hochschulen über 140.000 Personen im wis-
senschaftlichen Bereich im höheren Dienst tätig. Ungefähr 8 Prozent der 
Beschäftigten im höheren Dienst wurde nach BAT oder TV-L beschäftigt 
und zwar in den Entgeltgruppen E14 bis E15Ü. Deutlich mehr Personen 
waren in die Entgeltgruppen E13 oder E13Ü eingestuft, ihr Anteil liegt 
bei knapp 27 Prozent. Im nicht höheren Dienst sind nur ca. 4 Prozent 
beschäftigt. 

Das wissenschaftsunterstützende Personal ist zu 87,1 Prozent an der 
Universität angestellt und wird – falls ein Normalarbeitsverhältnis vor-
liegt- nach Tarifvertrag bezahlt. Allerdings sind nur 6,7 Prozent im höhe-
ren Dienst tätig, was den Entgeltgruppen ab E13 entspricht (Destatis 
2014c). 
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Tabelle 3 gibt abschließend eine Übersicht über die jeweiligen Ent-
geltgruppen und den entsprechenden Qualifikationsstufen sowie den 
möglichen Berufsgruppen (Entgeltgruppen im öffentlichen Dienst). 

 
 
Tabelle 3: Entgeltgruppe und Qualifikationsniveau 
 
Entgeltgrup-
pe 

TVöD und TV-L Vergleich 
Beamte 

Berufsgruppen 
(Beispiele) 

E 1-E 4 einfache Tätigkeiten, 
An- und Ungelernte 

einfacher 
Dienst 

Boten, Aushilfen 

E 5-E 8 mind. 2- oder 3-Jährige 
Ausbildung 

mittlerer 
Dienst 

Pflegetätigkei-
ten 

E 9-E 12 Bachelor- oder Fach-
hochschulabschluss 

gehobe-
ner 
Dienst 

Sachbearbei-
tung 

E 13-E 15 wissenschaftliches 
Hochschulstudium, 
Master 

höherer 
Dienst 

wissenschaftli-
che Mitarbeite-
rinnen und Mit-
arbeiter, Dozen-
tinnen und Do-
zenten 

 
Quelle: Destatis 2014c 
 

 
Besoldung der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer 
 
Laut § 42 des Hochschulrahmengesetzes gehören zu der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer die Professorinnen und Pro-
fessoren sowie Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren an, die ent-
weder zu Beamtinnen und Beamte auf Zeit oder auf Lebenszeit berufen 
werden (HRG, vom 2007). Je nach Stichtag der Verbeamtung werden 
Professorinnen und Professoren nach der C- oder W-Besoldung vergü-
tet. 

Mit der neuen Besoldungsordnung W erfolgt die Verbeamtung nicht 
mehr automatisch, sondern ist nach der Berufung Gegenstand von Ver-
handlungen mit der Hochschule. Allerdings ist die Verbeamtung auch 
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nach dieser Gesetzesänderung die Regel, solange die generellen Vo-
raussetzungen einer Verbeamtung erfüllt sind (Radau 2010), wie z. B 
die Einstellungsaltersgrenzen, die in den einzelnen Ländern unter-
schiedlich hoch ausfallen können. Diese liegen zwischen dem 45. und 
52. Lebensjahr (Rolf Wank 2009). Auch die Regelungen zur Entfristung 
sind Verhandlungsgegenstand. Die Professur im Angestelltenverhältnis 
bzw. eine Zeitprofessur sind allerdings eher bei Stiftungsuniversitäten 
die Regel (Radau 2010). 

Mit der Einführung der W-Besoldung gingen auch weitreichende Än-
derungen in der Zusammensetzung und Höhe der Besoldung einher. So 
wurden in der Besoldungsordnung C noch vier Gruppen unterschieden. 
Dabei wurden künstlerische und wissenschaftliche Assistentinnen und 
Assistenten der Gruppe C1 zugeordnet, Professorinnen und Professo-
ren und Dozentinnen und Dozenten an Fachhochschulen und Universi-
täten entsprechend den Gruppen C2 bis C4. Lehrstuhlinhaberinnen und 
Lehrstuhlinhaber (ordentliche Professorinnen und Professoren) wurden 
der Gruppe C4 zugeordnet. Anders als in der neuen Professorenbesol-
dung W waren hier die Leistungsbezüge abhängig vom Lebensalter und 
staffelten sich in 15 Besoldungsstufen (außer Gruppe C1 – hier sind nur 
14 Stufen vorgesehen) (Urteil des Verfassungsgerichts zur Professoren-
besoldung, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
2016) 

Tabelle 4 und 5 geben Aufschluss über die Höhe der Besoldungs-
gruppen und -stufen. 

 
Tabelle 4: Übersicht W-Besoldung nach Ländern in Euro 
 
Besoldung W1 W2 W3 

Bund 4.365 5.422 6.060 

Nordrhein-Westfalen 4.148 5.458 6.029 

Bayern 4.357 5.409 6.402 

Baden-Württemberg 4.600 5.792 6.576 
Anzahl der Stellen 2014 1.613 15.062 9.701 

 
Quelle: Deutscher Hochschulverband 2016 
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Tabelle 5: Übersicht C-Besoldung in Euro 
 

Besol-
dung 

Stufe 

1 2 

… 

14 15 
Anzahl 

der Stel-
len 2014 

C1 3.042 3.147 4.405 – 500 
C2 3.048 3.215 5.220 5.387 6.407 
C3 3.352 3.540 5.810 6.000 7.262 
C4 4.242 4.432 6.714 6.904 5.083 

 
Quelle: (Bundesministerium des Inneren 2016) 
 
Ein häufiger Kritikpunkt sind die vergleichsweise niedrigen Professoren-
gehälter der Besoldungsordnung W. Hier findet keine Staffelung nach 
Alter mehr statt, sondern es gibt feste „Grundgehaltsätze“ für die Besol-
dungsgruppen W1, W2 und W3. Die Leistungszulagen, die zusätzlich 
gezahlt werden können sind, anders als noch in der Besoldungsordnung 
C, nicht mehr voll ruhegehaltfähig18, sondern nur zu 40 Prozent (Besol-
dungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz). Zu den zusätzli-
chen Leistungsbezügen zählen beispielsweise Lehr- und Forschungszu-
lagen (Deutscher Hochschulverband 2016). So staffelte sich beispiels-
weise das Gehalt der Besoldungsgruppe C4 von 4.242 Euro der ersten 
Stufe bis zu 6.904, Euro der 15. Stufe (Bundesministerium des Inneren 
2016). Die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren werden der 
Gruppe W1 zugeordnet und erhalten, je nach Bundesland, ein monatli-
ches Grundgehalt zwischen ca. 4.000 und 4.600 Euro brutto. Die Besol-
dungsspanne zwischen den Bundesländern wird für die Gruppe der W2-
Besoldung noch größer. In Brandenburg erhält eine W2-Professorin 
bzw. ein W2-Porfessor 4.745 Euro, in Baden-Württemberg dagegen 
5.792 Euro – ein Unterschied von über 1.000 Euro. Für die W3-
Professorinnen und -Professoren liegt die Besoldungsspanne zwischen 
5.635 Euro und 6.576 Euro (Stand: August 2016) (Deutsche Hochschul-
verband 2016). 

Die W2-Besoldung wurden nach dem Urteil des Verfassungsgerichts 
zur Professorenbesoldung im Jahr 2012 neu angepasst, da das Verfas-
sungsgericht die Professorenbesoldung in Hessen für „evident unzu-
reichend“ eingestuft hatte, was zu einem entsprechenden „Alimentati-
onsdefizit“ führt. Mit dem Alimentationsprinzip ist eine lebenslange, dem 
Amt entsprechende und den wirtschaftlichen Entwicklungen angepasste 

18 Sie führen also nicht zu einer Erhöhung der Pensionsansprüche. 
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Beamtenbesoldung gemeint, die dem allgemeinen Lebensstandard ent-
spricht (Bundesverfassungsgericht). 

Das Junge Kolleg der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wis-
senschaften und der Künste begrüßte zwar die Neuanpassung der Be-
soldung, betonte aber, dass mit dem Urteil erkennbar geworden ist, dass 
die Umstellung zur W-Besoldung zur Sparmaßnahmen genutzt worden 
ist. Eine entsprechende kritische Prüfung der Gehälter sei allerdings 
auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs erforderlich (Nordrhein-
Westfälische Akademie der Wissenschaften und Künste 2012). 

Abbildung 18 verdeutlicht, dass die Professorengehälter in Deutsch-
land auch im internationalen Vergleich recht niedrig ausfallen, beson-
ders, wenn man die mittleren und Top-Gehälter betrachtet. Das Top-
Professorengehalt in Deutschland liegt zwischen 1.000 und 3.000 Euro 
und damit unter dem anderer Länder. 
 
Abbildung 18: Professorengehälter im internationalen Vergleich 
 

 
Quelle: Altbach 2012 
 

 
Akademischer Mittelbau 

 
Die Beschäftigungs- und Einkommensverhältnisse im akademischen 
Mittelbau sind sehr heterogen. Die durch diverse Hochschulreformen 
einhergehende „Verschlankung“ des akademischen Mittelbaus führte 
auch zu einer Änderung der Beamten- und Arbeitnehmerverteilung. 
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Tabelle 6: Entgelt- und Besoldungsgruppen der Beschäftigungs-
verhältnisse im akademischen Mittelbau 
 
Beschäftigungsverhält-
nis 

Entgelt- oder Be-
soldungsgruppe 

Einkommens-
spanne* 

Hochschuldozenten • C2-C3 
• W2 
• A9-A15 
• E11-E15Ü (BAT) 

2.600–6.700 Euro* 

wissenschaftliche As-
sistentinnen und Assis-
tenten 

• C1 
• W1 
• A13-A14 
• E9-E15 (BAT) 

2.500–5.700 Euro 

wissenschaftliche Mit-
arbeiterinnen und Mit-
arbeiter 

• E9-E15 (BAT) 
• A13-A14 

2.500–5.700 Euro 

Akademische Räte bzw. 
Studienräte im Hoch-
schuldienst 

• A13-A16 
• C1-C3 
• H1-H3 (bis in die 

1970er Jahre) 
• E12-E15Ü (BAT) 

3.000–7.100 Euro 

Lehrkräfte für besonde-
re Aufgaben 

• A9-A14 
• E8-E15Ü (BAT) 

2.400–6.700 Euro 

Lehrbeauftragte • Kein arbeitsrecht-
liches Verhältnis 
mit der Universi-
tät 

• Unentgeltliche 
Tätigkeit 

• max. 500 Euro 
pro Semester 

 

 
* Die Werte beziehen sich jeweils auf die kleinste und die höchste 
Einkommensstufe, nur Richtwerte 
Quelle: Destatis 2014c, Öffentlicher Dienst.Info, Entgeltgruppen im 
öffentlichen Dienst, Öffentlicher Dienst.Info 

 
In der Gruppe der Dozentinnen und Dozenten und Assistentinnen und 
Assistenten unterscheiden sich die Anstellungs- und Vertragsformen er-
heblich. Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten können sowohl 
nach der Besoldungsform C vergütet werden, als auch nach der Beam-
tenbesoldung A oder nach dem TV-L bzw. vormals Bundes-
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Angestelltentarifvertrag (BAT), der 2005 von dem TV-L ersetzt wurde. 
Bei Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten, Hochschul- und 
Oberassistentinnen und -assistenten oder wissenschaftlichen Assisten-
tinnen und Assistenten gilt teilweise noch die Besoldung H aus den 
1970er Jahren (Destatis 2014c). 

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen entweder 
in einem Beamtenverhältnis mit den Hochschulen oder sind als Ange-
stellte beschäftigt. Hier variiert die Entgeltgruppe zwischen E9 und E15 
bei den verbeamteten Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern zwischen A13 oder A14. 

Tabelle 6 verdeutlicht, dass große Unterschiede im Beschäftigtensta-
tus des Akademischen Mittelbaus vorherrschen und damit auch erhebli-
che Unterschiede in der Vergütung bzw. Besoldung. Die größte Spann-
breite in den Gehältern ist bei den Lehrkräften für besondere Aufgaben, 
hier sind Unterschiede von über 4.300 Euro pro Monat möglich. Natür-
lich hängen diese Unterschiede nicht nur mit den bereits angesproche-
nen Reformen zusammen, sondern auch mit der Dienstzugehörigkeit, 
dem entsprechenden Alter und dem Familienstatus (Destatis 2014c, 
DFG). 

 
 

Vertragliche und reale Arbeitszeiten des 
wissenschaftlichen Personals an 
Hochschulen 

 
Eine Studie des internationalen Zentrums für Hochschulforschung aus 
dem Jahr 2012 untersuchte unter anderem die Arbeitszeiten von Be-
schäftigten an Hochschulen19. Tabelle 7 veranschaulicht, dass sowohl 
für die Professorinnen und Professoren als auch für die Gruppe der wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die reale Arbeitszeit 
deutlich höher ist als die vertraglich vorgesehene Arbeitszeit. Besonders 
stark fällt dieser Trend für die Teilzeitbeschäftigten aus. Anstatt der vor-
gesehenen 19–20 Stunden arbeiten diese während der Vorlesungszeit 
im Mittel 36 Stunden, also fast in Vollzeit (Schomburg et al. 2012). 
Grühn et al. hatten bereits 2009 für den wissenschaftliche Mittelbau 
festgestellt, dass die Differenz zwischen vertraglicher und realer Arbeits-
zeit größer ist, je geringer das vertragliche Arbeitszeitvolumen ausfällt 
(Grühn et al. 2009). Vor allem im Hinblick auf den extrem hohen Anteil 

19 Die Ergebnisse von 83 Hochschulen (35 Universitäten, 41 Fachhochschulen, zwei 
Kunsthochschulen, drei Pädagogische Hochschulen und eine Theologische Hoch-
schule sowie eine private Hochschule) aus ganz Deutschland gingen in die Auswer-
tung mit ein. 
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teilzeitbeschäftigter wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verdeutlicht dieser Befund die prekäre Beschäftigungssituation an Hoch-
schulen noch einmal. 

 
 

Tabelle 7: Wöchentliche Arbeitszeit in der Vorlesungszeit und in der 
vorlesungsfreien Zeit nach Hochschultyp und Statusgruppe (Stunden 
pro Woche) im Jahr 2012 
 
  Prof-

U 
WiMi-
U 

Prof-
FH 

WiMi-
FH 

Ge-
samt 

Vollzeit-
beschäf-
tigte 

Vorlesungszeit 
(N=5.622) 

57 48 51 46 51 

 Vorlesungsfreie 
Zeit (N=5.491) 

51 44 39 41 45 

Teilzeit-
beschäf-
tigte 
(50 %-
Stellen) 

Vorlesungszeit 
(N=1.404) 

– 37 – 30 36 

 Vorlesungsfreie 
Zeit (N=1.364) 

– 33 – 25 33 

 
Quelle: Schomburg et al. 2012 
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Strukturelle Bedingungen und 
Strukturveränderungen an Hochschulen 

 
Der enorme Ausbau des Hochschulsystems innerhalb von wenigen 
Jahrzehnten und die parallel stark gestiegene Studierendenanzahl neh-
men direkten Einfluss auf die Organisation und Strukturen der einzelnen 
Hochschulen. In dieser Branche sind mittlerweile weit über eine halbe 
Million Personen beschäftigt und die einzelnen Einrichtungen erreichen 
mitunter die Größe mittlerer bis großer Unternehmen. Basierend auf die-
ser Erkenntnis wurde die staatliche Detailsteuerung seit den 1990er Jah-
ren sukzessive reduziert und den Hochschulen von Staatsseite größere 
Autonomie eingeräumt. Anstelle detaillierter Vorgaben wie die zur Ver-
fügung gestellten Mittel zu investieren sind, soll die Steuerung zukünftig 
über die Vereinbarung globaler Ziele und die Bewertung der erreichten 
Ergebnisse erfolgen. Im Rahmen dieses Wechsels von einer Input- zu 
einer Outputsteuerung erhielten die Hochschulen also zunehmend mehr 
Entscheidungsverantwortung und rechtfertigen im Gegenzug ihre er-
brachten Leistungen gegenüber Staat und Gesellschaft unter Einsatz 
verschiedener, durchaus unternehmenstypischer Instrumente und Ver-
fahrensweisen wie etwa Controlling, Evaluation und strategische Pla-
nung. 

 
 

Akademische Selbstverwaltung und 
Mitbestimmung 

 
§ 37 des HRG besagt, dass die Mitwirkung an der Selbstverwaltung der 
Hochschule Recht und Pflicht aller Mitglieder ist. Die Hochschule setzt 
sich aus einigen Gremien und Einrichtungen zusammen, die mit unter-
schiedlichen Aufgaben zur Entscheidungsfindung betraut sind (vgl. Ab-
bildung 19). 
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Abbildung 19: Allgemeines Organigramm Hochschule 
 

 
Quelle: Hochschule Düsseldorf 
 
Der Hochschulrat ist ein relativ neues Gremium in der akademischen 
Selbstverwaltung. Seit 1998 und mit der vierten Novellierung des Hoch-
schulrahmengesetzes ist der Hochschulrat als festes Gremium in allen 
landesspezifischen Hochschulgesetzen festgeschrieben (Borgwardt 
2013). Das Konzept hinter den Hochschulräten sieht vor, dass durch 
„herausragende Einzelpersönlichkeiten“ der Wirtschaft, Wissenschaft, 
Politik, Kultur oder Verwaltung die Interessen und Anliegen der Gesell-
schaft in die Hochschule getragen werden und die berufenen Mitglieder 
durch ihre Expertise die strategische Ausrichtung der Hochschule mit 
unterstützen. Gewerkschaftsmitglieder sind dagegen selten vertreten. 
Darüber hinaus erfüllt der Hochschulrat eine Aufsichtsratsfunktion ge-
genüber dem Präsidium bzw. dem Rektorat (Borgwardt 2013). 

Es existieren landesspezifische Unterschiede, wie Hochschulräte be-
setzt sein müssen. Die Besetzung erfolgt entweder ausschließlich durch 
hochschulexterne Personen oder gemischt, in Zusammenarbeit mit 
hochschulinternen Mitgliedern. Laut einer Umfrage der Hans-Böckler-
Stiftung gaben 61 Prozent der Hochschulen an, dass auch hochschulin-
terne Mitglieder in den Hochschulräten vertreten sind, 39 Prozent ver-
neinten dies entsprechend. Allerdings ist die Verteilung zwischen hoch-
schulinternen und -externen Mitgliedern nur in Rheinland-Pfalz als pari-
tätisch festgeschrieben, in den übrigen Bundesländern (mit entspre-
chender Regelung zur gemischten Vertretung) werden mehr externe 
Personen, besonders aus der Wirtschaft und Wissenschaft, berufen 
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(60 %). Unter den Vertretern der Wirtschaft sind überwiegend Vor-
stands- und Aufsichtsratsmitglieder (Nienhüser et al. 2007). 

Den größten Teil der hochschulinternen Mitglieder stellen die Profes-
sorinnen und Professoren (62 %). Die Anteile des Akademischen Mittel-
baus, der Studierenden und des wissenschaftsunterstützenden Perso-
nals liegen zwischen 9 und 14 Prozent (Bogumil et al. 2007). Befürwor-
ter einer gemischten Besetzung der Hochschulräte sehen die Praxisnä-
he und die internen Kenntnisse der Hochschulrealität durch die Mitarbei-
ter als besonders wichtig an. Allerdings scheint die Vertretung bestimm-
ter Statusgruppen an der Universität entsprechend ihrer personellen 
Stärke in den Hochschulräten als nicht maßgeblich wahrgenommen zu 
werden (Bogumil et al. 2007, Borwardt 2013). 

Die Ausführungen zeigen daher, dass die Tradition der akademi-
schen Selbstverwaltung in ihrer gruppenparitätischen Zusammenset-
zung, also die gleiche Verteilung von Personalgruppen in den Hoch-
schulgremien, in weitere Ferne gerückt ist. Viele sehen in diesen Ent-
wicklungen daher die Gefahr einer „Entdemokratisierung“ der Hochschu-
len bzw. deren Umstrukturierung nach neoliberalen Effizienzgedanken 
(Kellermann et al. 2009, Borwardt 2013). Eine solche strategische Aus-
richtung nach überwiegend finanziellen und effizienten Gesichtspunkten 
hätte die Verdrängung von Nischenfächern zur Folge und ein Bedienen 
des aktuellen „Mainstreams“. Generell steht die Etablierung von Hoch-
schulräten in einer Linie mit der politisch forcierten Autonomie von 
Hochschulen. Der entsprechende Rückzug des Staates aus den Auf-
sichts- und Kontrollfunktionen müssen nun zusätzliche Gremien erfüllen 
(Borgwardt 2013). 

 
 

Personalrat 
 

Die Vertretung der Beschäftigten innerhalb ihres Betriebes leitet in 
Deutschland der Betriebsrat. Im öffentlichen Dienst stellt der Personalrat 
das entsprechende Gremium dar, welches ebenfalls die Interessen der 
Beschäftigten gegenüber der jeweiligen Dienststelle vertritt. Obwohl 
Hochschulen mittlerweile immer stärker nach unternehmerischen Model-
len geleitet werden, kommen den Personalräten nicht die gleichen Rech-
te zu wie den Betriebsräten in Unternehmen. Die Rechtsgrundlage für 
Betriebsräte an außeruniversitären Einrichtungen mit privater Rechts-
form ist das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). Das Pendant für die 
Hochschulen stellt das Personalvertretungsgesetz dar, welches aller-
dings, wie die generelle Hochschulgesetzgebung, von Bundesland zu 
Bundesland variiert. 
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Obwohl Personalräte die Interessen aller Beschäftigten an Hochschu-
len vertreten sollen, werden in acht Bundesländern wissenschaftliche 
oder studentische Hilfskräfte aus dem Personalvertretungsrecht ausge-
schlossen (Keller und Neie 2015, George et al. 2015). Nur an Berliner 
Hochschulen sind eigenständige Personalräte für studentische Hilfskräf-
te vorgesehen, nur wenige Bundesländer haben Personalräte für das 
gesamte wissenschaftliche Personal etabliert. Faktisch ist die Personal-
gruppe der Hilfskräfte durch diese Ausnahmeregelungen schlechter ge-
stellt. Weitere Vertretungsinstanzen stellen die Schwerbehindertenver-
tretungen und die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten dar, die sich 
um spezifische Problemlagen kümmern (George et al. 2015). 

Wie bereits angesprochen, steht die Beschränkung der akademi-
schen Selbstverwaltung und der damit einhergehenden schwächeren 
demokratischen Interessensvertretungen an Hochschulen in der Kritik. 
Eine besondere Wende hat diese Entwicklung in Nordrhein-Westfalens 
genommen: Das Bundesland hatte mit dem Hochschulfreiheitsgesetz 
(HFG) im Jahr 2006 und mit der Reform des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes (LPVG) im Jahr 2007 unter der schwarz-gelben Landes-
regierung zwei neue rechtliche Grundlagen geschaffen, die die „Entde-
mokratisierung“ von Hochschulen begünstigten. Besonders die Rechte 
der Personalräte wurden erheblich eingeschränkt. Hatte der Personalrat 
zuvor bei wichtigen Personalentscheidungen noch die Möglichkeit der 
Mitwirkung, so entfiel dieses Recht seit der Reform z. B. bei Befristung 
von Arbeitsverhältnissen, vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand oder 
bei Änderungen der Arbeitsverträge (Kellermann et al. 2009). Als 2010 
jedoch die neue rot-grüne Landesregierung gewählt wurde, machte die-
se die Streichungen bei der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst wie-
der rückgängig. Die Neuregelung tat 2011 in Kraft und sieht teilweise 
sogar eine Erweiterung der Beteiligungsrechte gegenüber dem Stand 
von vor 2007 vor. Die Mitgliedsgewerkschaften unter dem Dach des 
DGB hatten sich über Jahre für eine moderne und zeitgemäße Mitbe-
stimmung im öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen eingesetzt 
(DGB NRW). 

 
 

Gewerkschaften 
 

Die Gewerkschaften bilden die überbetriebliche Interessenvertretung der 
Beschäftigten. Ihre wesentliche Aufgabe ist die der Vertragspartei, wel-
che Tarifverhandlungen leitet. Gewerkschaften können vom im Grund-
gesetz verankerten Streikrecht Gebrauch machen. Durch Streikaktivitä-
ten können Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen oder höhe-
ren Löhnen stärker Nachdruck verliehen werden. 
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Im Wesentlichen versuchen zwei der DGB-Gewerkschaften, die Be-
schäftigten an den deutschen Hochschulen zu mobilisieren, GEW und 
ver.di. Darüber hinaus versuchen fast alle weiteren größeren Gewerk-
schaften, Studierende als Mitglieder zu gewinnen. 

Der Bereich „Hochschule und Forschung“ ist einer der der acht Bun-
desfachgruppen der GEW, Gewerkschaft für Erziehung und Wissen-
schaft. Ein Großteil der GEW-Mitglieder ist aber in den vier „schulischen“ 
Bundesfachgruppen (Berufliche Schulen, Grundschulen, Realschulen 
und Hauptschulen) organisiert. 

Bei ver.di gehört die Branche Hochschule zum Fachbereich 5 „Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung“. 

Für beiden Gewerkschaften spielt die Forderung nach besserer Ar-
beitsbedingungen an Hochschulen eine wichtige Rolle. Im Templiner 
Manifest (2010) und im Herrschinger Kodex „Gute Arbeit in der Wissen-
schaft“ (2012) setzte sich die GEW für stabilere Beschäftigungsverhält-
nisse in der Wissenschaft und damit auch für planbarere Karrierewege 
ein (George et al. 2015, GEW 2012, 2010). ver.di hat beispielweise zu-
sammen mit Personalräten in NRW das Projekt „Gute Arbeit an NRW-
Hochschulen“ an acht Hochschulen umgesetzt (Reusch et al. 2015). 
Darüber hinaus hat ver.di in den letzten zehn Jahren eine ganze Reihe 
an Positionspapieren herausgebracht in denen faire Perspektiven, etwa 
die Aufhebung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und den Abbau 
partizipationsfeindlicher Arbeitsbedingungen, für wissenschaftlich Be-
schäftigte an den deutschen Hochschulen gefordert werden (ver.di 
2011). 

Ein Thema, welches in der aktuellen Hochschulpolitik und in den Me-
dien diskutiert wird, ist die Stellung von Lehrbeauftragten, die unter pre-
kären Bedingungen das Lehrangebot an Hochschulen aufrechterhalten. 
Die Gewerkschaften setzen sich für ihre Rechte ein und forderten fairere 
Arbeitsbedingungen und eine entsprechende Entlohnung ein. 

Die Gewerkschaften setzen sich zudem gegen die zunehmende Pri-
vatisierung an Hochschulen ein. Einige Privatisierungs-Projekte im 
Hochschulbereich scheiterten u. a. am Protest der Gewerkschaften (Kel-
lermann et al. 2009). Innerhalb der Hochschulräte Insgesamt scheint die 
Macht der Gewerkschaften durch eine schwache Besetzung eher be-
grenzt. Nur 3 Prozent der externen Vertreterinnen und Vertreter werden 
durch Gewerkschaftsmitglieder gestellt. Hier liegt der Schluss nahe, 
dass ein schwacher Einfluss der Gewerkschaften innerhalb der Hoch-
schulräte politisch erwünscht ist (Bogumil et al. 2007). 
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Trends und besondere Problemlagen 
 

Der sogenannte demographische Wandel ist in aller Munde: Allen Prog-
nosen nach wird Deutschland in den kommenden Jahren einen deutli-
chen Bevölkerungsrückgang bei einer gleichzeitigen Überalterung der 
Gesellschaft erfahren – in einigen Regionen des Landes ist dieser be-
reits jetzt spürbar. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Anzahl 
junger Menschen (weiterhin) sinken wird. 

Auch wenn aktuell noch ein massiver Nachfragedruck an den Hoch-
schulen – bedingt durch die steigende Studienberechtigungsquote sowie 
insbesondere auch durch die doppelten Abiturjahrgänge aufgrund von 
G820 – besteht, so wird sich dieser Trend zukünftig nach und nach ins 
Gegenteil kehren und es wird längerfristig mit stark rückläufigen Studie-
rendenzahlen zu rechnen sein. Somit stellt der demographische Wandel 
auch erhebliche Anforderungen an das deutsche Bildungssystem im All-
gemeinen bzw. die Hochschulen Deutschlands im Besonderen dar. 

Aktuell ist davon auszugehen, dass die Hochschulen, je nach Stand-
ort, Größe und Status, sehr unterschiedlich von den drohenden demo-
graphischen Entwicklungen betroffen sein werden. Ersten Vermutungen 
zufolge könnte insbesondere die Existenz von kleinen Fachhochschulen 
in besonders vom Bevölkerungsrückgang betroffenen Gegenden ge-
fährdet sein. Allerdings ist der Zusammenhang zwischen Studierenden-
anzahl und Bevölkerungsentwicklung regional betrachtet nicht sehr eng, 
da die Gruppe der Studierenden durch die Bereitschaft zur Mobilität ge-
kennzeichnet ist. In diesem Kontext kommt dem Wettbewerb zwischen 
und dem Marketing der Hochschulen eine zunehmend höhere Bedeu-
tung zu (Fritsch und Piontek 2015, Borgwardt 2012). 

Ein Ansatz um diesem Trend – und einem mit diesen Entwicklungen 
einhergehenden drohenden Fachkräftemangel – entgegenzuwirken be-
steht darin, die Attraktivität deutscher Hochschulen als Studien-, For-
schungs- und Arbeitsstätten bei Ausländerinnen und Ausländern zu 
steigern. Parallel zum Fortschreiten des demographischen Wandels hat 
daher in den letzten Jahrzehnten die Internationalisierung von For-
schung und Lehre konstant an Bedeutung gewonnen. Während diese 
lange Zeit als Bottom-Up-Prozess zwischen einzelnen Fakultäten sowie 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erfolgte und nur schwer 
zentral zu steuern war, nimmt diese heutzutage eine strategische Funk-
tion ein. Und nicht nur in Deutschland wurde die Notwendigkeit internati-
onalen (Hochschul-) Austauschs erkannt. Auch in anderen (EU-) Län-
dern wurde der Mehrwert eines internationalen Hochschulraums ersicht-

20 Erwerb des Abiturs nach der zwölften Jahrgangsstufe. 
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lich. Dabei hat sich die Motivlage der Einrichtungen zunehmend Rich-
tung Wettbewerb und Konkurrenz entwickelt. Denn nicht nur die deut-
schen Hochschulen stehen in Konkurrenz zueinander, auch weltweit 
konkurrieren die Hochschulen mittlerweile um den wissenschaftlichen 
Nachwuchs (Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen 2002). 

Im April 2012 verabschiedeten die Wissenschaftsministerinnen und 
Wissenschaftsminister aus den 47 Bologna-Staaten daher eine Mobili-
tätsstrategie 2020 für den Europäischen Hochschulraum (EHR). In die-
ser Strategie werden konkrete Maßnahmen benannt um die internatio-
nale Mobilität von Studierenden, dem wissenschaftlichen Nachwuchs, 
Lehrkräften sowie sonstigen Hochschulmitarbeiterinnen und -mitarbei-
tern fördern. Die EHR sieht vor, dass alle Mitgliedsstaaten ihre eigenen 
Internationalisierungs- und Mobilitätsstrategien entwickeln und umsetz-
ten, die jeweils konkrete Vorgaben und messbare Mobilitätsziele bein-
halten. Auch Bund und Länder sowie zahlreiche wissenschaftliche Ein-
richtungen (wie z. B. die HRK oder die DFG) haben demzufolge in den 
letzten Jahren Strategien zur Internationalisierung beschlossen. Als Ak-
teure oder Stakeholder der Internationalisierung werden demnach Stu-
dierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber auch die bil-
dungspolitisch relevanten Institutionen wie Universitäten, die Bundesre-
gierung, nationale Wissenschaftsorganisationen (wie etwa der Deutsche 
Akademische Austauschdienst (DAAD) oder die Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ)) sowie europäische und globale Organi-
sationen betrachtet (Borgwardt 2012). 

Als erfolgreiche Hochschulprojekte gelten heutzutage also verstärkt 
internationale Projekte, die durch den Wissens- und Ideenaustausch 
mobiler Forscherinnen und Forscher charakterisiert sind. Die internatio-
nale wissenschaftliche Zusammenarbeit hat dabei viele Gesichter und 
reicht von der Förderung individueller Forschungsprojekte über Zusam-
menschlüsse auf Instituts- oder Fachbereichsebene bis hin zur Etablie-
rung von Forschungsverbünden sowie Netzwerken, die das Ziel verfol-
gen, wichtige globale Fragestellungen zu bearbeiten (DAAD 2012). 

 
Das Audit „Internationalisierung der Hochschulen“ (HRK) 
 
Das Audit „Internationalisierung der Hochschulen“ ist ein Projekt 
der HRK und durch das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) gefördert. Das Audit bietet den Mitgliedsuniversitä-
ten der HRK eine unabhängige und systematische Internationali-
sierungsberatung, die inhaltlich passgenau auf deutsche Hoch-
schulen abgestimmt ist an. Das Audit soll dazu beitragen, auf 
Grundlage ihres institutionellen Auftrags und den zu Verfügung 
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stehenden Ressourcen ein spezifisches Internationalisierungsprofil 
zu konkretisieren und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig sollen trans-
parente und dauerhafte Internationalisierungsstrukturen und -pro-
zesse etabliert und somit nachhaltig in der Einrichtung verankert 
werden. Gleichzeitig sollen bereits implementiere Internationalisie-
rungsmaßnahmen gebündelt sowie ggf. gezielt ergänzt werden. 
 

Zur Förderung der Individualmobilität gibt es mittlerweile eine ganze 
Reihe von Kampagnen, Programmen und Stipendien. Verschiedene bil-
dungsrelevante Einrichtungen koordinieren die vielfältigen Mobilitätspro-
gramme. 
 

Akteure individueller Mobilitätsmaßnahmen (BMBF) 
 
Der Deutsche Akademische Austauschdienst 
Ein wichtiger Akteur, wenn es um individuelle Mobilitätsmaßnah-
men geht, ist der DAAD. Mit dem „Programm zur Steigerung der 
Mobilität von deutschen Studierenden“ (PROMOS) unterstützt der 
DAAD beispielsweise seit 2010 die deutschen Hochschulen dabei, 
ihre Studierenden bei Studien- oder Praktika-Aufenthalten, 
Sprach- und Fachkursen oder Gruppenreisen für kürzere Aus-
landsaufenthalte (bis zu sechs Monaten) zu fördern. Über 250 
Hochschulen vergeben jedes Jahr mehrere Tausend PROMOS-
Stipendien. Gleichzeitig koordiniert der DAAD auch die Initiative 
„Go East“, die dazu beitragen soll. mehr Studierende und Gradu-
ierte für einen Studien- oder Forschungsaufenthalt in Mittel- und 
Osteuropa bzw. GUS zu gewinnen. Außerdem ist der DAAD zu-
ständig für die Durchführung des ERASMUS-Programms der EU. 
 
Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) 
Eine weitere bedeutende Förderorganisation, etwa für den interna-
tionalen Austausch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern sowie Postdoktorandinnen und -doktoranden, ist die AvH. Aus 
Mitteln des BMBF fördert sie deutsche Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und -wissenschaftler mit Promotion, die einen Auslandsauf-
enthalt bei ehemaligen Humboldt-Stipendiaten anstreben (Feodor-
Lynen-Programm). Darüber hinaus verleiht die AvH den Humboldt-
Forschungspreise an die weltweit besten ausländischen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler für ihr wissenschaftliches Le-
benswerk. Der Preis beinhaltet eine Einladung zur wissenschaftli-
chen Arbeit in Deutschland. 
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Mittlerweile gehört die Internationalisierung zum Selbstbild vieler Hoch-
schulen und gilt allgemein als ein wesentliches Qualitätsmerkmal von 
Wissenschaft. Der Austausch von Informationen sowie die Zusammen-
arbeit in Lehre und Forschung über die Landesgrenzen hinaus sind zu 
wichtigen Voraussetzungen für erfolgreiches wissenschaftliches Arbei-
ten geworden. Trotz der zunehmenden Anstrengungen, die Internationa-
lisierung als Querschnittsaufgabe in den Hochschulstrukturen fest zu 
etablieren, zeigen sich aktuell noch größere Herausforderungen etwa 
bei der Betreuung bzw. Unterstützung der ausländischen Studierenden 
und Forschenden. Ein limitierender Faktor ist in diesem Zusammenhang 
sind die finanziellen Ressourcen der Hochschulen. Zur nachhaltigen 
Verankerung von Internationalisierung an Hochschulen sind langfristige 
finanzielle sowie personelle Ressourcen essentiell (Borgwardt 2012). 

Zu erwähnen bleibt, dass die Internationalisierung von Forschung und 
Lehre nicht ausschließlich dazu dient, dem demographischen Wandel 
und der Profilbildung entgegenzuwirken. Vielmehr sind die Zielsetzun-
gen der Internationalisierungsstrategien sehr vielfältig und sollen bei-
spielsweise (zusätzlich) zur Völkerverständigung beitragen, den Frieden 
in Europa und der Welt stärken, die Wettbewerbsfähigkeit der Absolven-
tinnen und Absolventen auf dem Arbeitsmarkt fördern bzw. allgemein die 
Chancen des Wirtschaftsstandorts Deutschland verbessern (Wissen-
schaftliche Kommission Niedersachsen 2002). 

Die Internationalisierung von Forschung und Lehre wird maßgeblich 
die weitere Entwicklung der deutschen Hochschulen und des Wissen-
schaftsstandorts Deutschland prägen und somit dem Slogan des demo-
graphischen Wandels „Wir werden weniger, älter und bunter“ folgen. 
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Fazit 
 

Auch wenn aktuell noch ein massiver Nachfragedruck an den deutschen 
Hochschulen besteht wird dieser bald, bedingt durch die im Rahmen des 
demographischen Wandels zu erwartenden stark rückläufigen Schulab-
gängerzahlen, enden und ein regelrechter Wettbewerb zwischen den 
(nicht nur) deutschen Hochschulen um Studierende entstehen. Profilbil-
dung im Sinne einer Attraktivitäts-, Leistungs- und Wettbewerbssteige-
rung wird zunehmend an Bedeutung gewinnen im „Kampf“ um Studie-
rende und diesen in entscheidender Weise treiben. 

Doch nicht nur um Studierende müssen die deutschen Hochschulen 
zukünftig kämpfen, auch um den wissenschaftlichen Nachwuchs wird 
ein zunehmend härterer Wettbewerb entstehen, da diese das Profil und 
die Attraktivität der Hochschulen in entscheidender Weise mitbeeinflus-
sen. In diesem Zusammenhang wird das Thema Internationalisierung an 
Hochschulen immer weiter in den Vordergrund rücken, denn längst sind 
es nicht nur andere deutsche Hochschulen, die den wissenschaftlichen 
Nachwuchs abwerben, sondern immer mehr Promovierende und Pro-
movierte zieht es, auf der Suche nach besseren Arbeitsbedingungen als 
sie an den deutschen Hochschulen vorzufinden sind, an internationale 
Universitäten und Forschungseinrichtungen. Können sich die deutschen 
Hochschulen im internationalen Wettbewerb um den wissenschaftlichen 
Nachwuchs nicht (langfristig) behaupten, droht ihnen ein Fachkräfte-
mangel, wie er andere deutsche Branchen bereits erreicht hat. 

Essentiell wird es daher sein, dass es der deutschen Hochschulbran-
che gelingt, die Arbeitsbedingungen für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs in entscheidender Weise zu verbessern und die aktuell vorherr-
schende prekäre Beschäftigungssituation abzuschaffen. Insbesondere 
die Situation der Lehrbeauftragten sollte endlich in ausreichendem Maße 
Beachtung finden. Es sollten zusätzlich (zunehmend) Bemühungen an-
gestrebt werden den im Ausland beschäftigten deutschen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern wieder Perspektiven in Deutschland zu 
bieten um dem „Brain Drain“ effektiv entgegenzuwirken. Nur auf diese 
Weise können nachhaltige und tragfähige Strukturen an deutschen 
Hochschulen geschaffen werden, so dass diese sich auch zukünftig im 
nationalen wie internationalen Wettbewerb um Studierende und den 
wissenschaftlichen Nachwuchs als attraktive Lern- und Arbeitsstätten 
behaupten können. 
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September 2016 als Wissenschaftliche Hilfskraft bei uzbonn. Seit 2014 
studiert sie den Master-Studiengang Soziologie an der Universität Duis-
burg-Essen. 
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In den letzten 50 bis 60 Jahren hat sich die Hochschullandschaft Deutschlands 
enorm gewandelt. Galten Universitäten früher noch als Orte für wenige Privilegierte, 
so nehmen heute etwa die Hälfte eines Jahrgangs ein Studium an einer der über 
400 Hochschulen Deutschlands auf. 
Die wachsenden Ansprüche von Seiten der Wirtschaft sowie die große Nachfrage 
an akademischer Bildung bei Schulabsolventinnen und Schulabsolventen beeinflus-
sen das Hochschulwesen – strukturell wie organisatorisch – in entscheidender Wei-
se. Heutzutage präsentiert sich die Hochschullandschaft facettenreich wie nie zuvor. 
Ziel der Branchenanalyse ist es daher, diese Unübersichtlichkeit aufzulösen und 
den aktuellen Stand der Branche – besonders mit Blick auf die dort Beschäftigten – 
darzustellen. 
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